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Sehr geehrte Mandanten,

"App zum Finanzamt": Das ist die Zukunft, glaubt man einer Pres-

semitteilung des Finanzministeriums NRW. Der nordrhein-westfäli-

sche Finanzminister Norbert Walter-Borjans spricht darin von der fort-

schreitenden Digitalisierung unserer Finanzverwaltung.

Schon jetzt kann man von dem Computer auf das eigene Finanzverwal-

tungskonto zuzugreifen. Künftig soll noch mehr drin sein: Ab diesem

Sommer soll der Zugriff auch mit der Finanzamt-App ElsterSmart mit

Handy oder Tablet ausführbar sein. Sie ermöglicht es Bürgerinnen und

Bürgern beispielsweise, ihre Steuerbescheide im Urlaub und von jedem

anderen Ort über das Internet abrufen können. Offen bleibt die Frage:

Wer will das schon? Entspannt am Strand oder gelöst vor der Alpen-

hütte und dann den Steuerbescheid auf dem Handy? Danke - aber nein

danke!

Natürlich kann die App noch mehr: So wird auch beispielhaft aufge-

zeigt, wofür der Beitrag zum Steueraufkommen verwendet wird. Wohl-

gemerkt beispielhaft. Da es tatsächlich nicht möglich ist aufzuzeigen,

wofür der konkrete Euro verwendet wird, steht zu befürchten, dass

dies Augenwischerei aus der Abteilung "Werbung für den Fiskus" wird.

Ein Button zur Anzeige von Steuerverschwendungen scheint zumindest

nicht geplant.

Ob die Finanzverwaltung so ihr erklärtes Ziel, die bürgerfreundlichste

Verwaltung zu werden, wirklich erreicht, wie Minister Walter-Borjans

verkündet, sollte jeder selber entscheiden.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Team vom Steuerbüro

Andreas Fiedler
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.09.

�� Umsatzsteuer

�� Lohnsteuer

�� Kirchensteuer zur Lohnsteuer

�� Einkommensteuer

�� Kirchensteuer

�� Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.09. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2015

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.09.2015.

Statistik: Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat aus den Einspruchsstatistiken 

der Steuerverwaltungen der Länder die Daten zur Einspruchsbearbei-

tung in den Finanzämtern im Jahr 2014 zusammengestellt.

Danach waren am 01.01.2014 3.907.650 Einsprüche unerledigt. Ein-

gegangen sind 3.467.424 Einsprüche (- 18,1 Prozent gegenüber 2013). 

Im Jahr 2014 wurden 4.233.922 Einsprüche erledigt (Veränderung 

gegenüber 2013: + 0,1 Prozent). Am 31.12.2014 waren damit noch 

2.883.112 Einsprüche nicht erledigt (Veränderung gegenüber 2013: - 

26,2 Prozent).

In 19,2 Prozent der Erledigungsfälle in 2014 fand die Erledigung durch 

Rücknahme des Einspruchs statt. Durch Abhilfe erledigten sich 67,8 

Prozent, durch Einspruchsentscheidung 12,4 Prozent der Verfahren. 

Eine Teil-Einspruchsentscheidung erging in 0,4 Prozent der Fälle. 0,2 

Prozent der Verfahren erledigten sich auf andere Weise.

Bundesfinanzministerium, PM vom 24.07.2015

Erhöhung des Grundfreibetrags: Widerspruch gegen 
Leistungsfähigkeitsprinzip?

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) hat Kritik am Gesetz-

entwurf der Bundesregierung zur Anhebung des Grundfreibetrags, des 

Kinderfreibetrags, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags ange-

meldet. Er verweist auf einen möglichen Widerspruch gegen das Leis-

tungsfähigkeitsprinzip.

Der Bundesrat habe dem Gesetzentwurf am 10.07.2015 bereits zuge-

stimmt. Der verfassungsrechtlich gebotenen Anhebung des steuerli-

chen Grund- und Kinderfreibetrags stehe somit nichts mehr im Wege, 

so der DStV. Der Grundfreibetrag basiere auf dem von der Bundesre-

gierung vorgelegten Existenzminimumbericht. Dieser Bericht prognos-

tiziere, wie viel dem Steuerpflichtigen nach Erfüllung seiner Einkom-

mensteuerschuld zur Bestreitung des notwendigen Lebensunterhalts 

verbleiben muss. Allerdings bezweifelt der DStV, dass mithilfe des Pa-

rameters Grundfreibetrag das Leistungsfähigkeitsprinzip hinreichend 

abgebildet wird.

Denn eine ausschließliche Erhöhung des Grundfreibetrags befreie Ein-

kommen, die oberhalb dieses Freibetrags liegen, nicht von der kalten 

Progression. Werde nicht der gesamten Tarifverlauf „nach rechts“ ver-

schoben, widerspreche dies möglicherweise dem Leistungsfähigkeits-

prinzip. Eine solche Reform des Einkommensteuertarifs sei letztmalig 

2010 erfolgt. Somit hätten die kumulierten Teuerungsraten von 2010 

bis 2014 noch keinen Ausgleich durch die Tarifstruktur gefunden. Erst 

ab 01.01.2016 erfolge zudem die „Rechtsverschiebung“ des Tarifs um 

1,48 Prozent, so der DStV.

Habe der Gesetzgeber nun an dem bislang unter dem sächlichen Exis-

tenzminimum liegenden Grundfreibetrag nachgebessert, könnte der 

Kinderfreibetrag zumindest für das Jahr 2014 verfassungswidrig sein. 

Mit einem Betrag von 4.368 Euro pro Kind liege dieser 72 Euro un-

ter dem Mindestmaß des Jahres 2014. Diese Unterdeckung wird laut 

DStV ab 01.01.2015 durch das eingangs genannte Gesetz behoben. 

Dann würden die Freibeträge auf die im 10. Existenzminimumberichts 

vorgesehenen Minimalbeträge in Höhe von 4.512 Euro (Veranlagungs-

zeitraum 2015) und 4.608 Euro (Veranlagungszeitraum 2016) erhöht.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 17.07.2015
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Blockheizkraftwerke verlieren steuerlich an  
Attraktivität

Blockheizkraftwerke (BHKWs) verlieren in steuerlicher Hinsicht an 

Attraktivität. Hierauf weist der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 

(DStV) hin.

Nach Beschluss der obersten Finanzbehörden und der Länder vom 

17.07.2015 würden BHKWs entgegen der bisherigen Verwaltungsauf-

fassung wie ein wesentlicher Bestandteil des Gebäudes statt wie zuvor 

als selbstständiges bewegliches Wirtschaftsgut behandelt, erläutert 

der DStV. Dies gelte für Fälle, in denen das BHKW keine Betriebsvor-

richtung darstellt, das heißt der eigentliche Zweck in der Gebäude- 

und Wasserbeheizung liegt.

Nach alter Verwaltungsauffassung sei den selbstständigen, vom Ge-

bäude losgelösten beweglichen Wirtschaftsgütern für AfA-Zwecke 

eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zehn Jahren zugrunde 

gelegt worden. Dieser Ansatz sei nun grundsätzlich nicht mehr mög-

lich, fährt der DStV fort. Bei Neuanschaffung oder -bau seien nun die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten des BHKWs dem Gebäude 

zuzurechnen. Sie unterlägen damit zwar weiterhin der linearen Ab-

schreibung. Allerdings gelte die für Gebäude betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer von grundsätzlich 50 Jahren. Die durchschnittliche 

Lebensdauer eines BHKWs sei indes deutlich kürzer, gibt der DStV zu 

bedenken. Müsse das BHKW ausgetauscht werden, sei der anfallende 

Erhaltungsaufwand sofort in voller Höhe steuerlich absetzbar.

Die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags und der Investi-

tionszulage sei mangels Klassifizierung als abnutzbares bewegliches 

Wirtschaftsgut des Anlagevermögens sodann nicht mehr möglich.

Vertrauensschutz werde für alle vor dem 31.12.2015 angeschafften, 

hergestellten oder verbindlich bestellten BHKWs gewährt. Demnach 

bestehe ein verbindliches Wahlrecht zwischen neuer und alter Verwal-

tungsauffassung. Dieses sei spätestens für den Veranlagungszeitraum 

2015 auszuüben.

Mit der signifikant höheren Abschreibungsdauer bei Neuanschaffung 

des Gebäudes nebst BHKW nach dem 01.01.2016 und dem Verwehren 

der Investitionsförderungen büße das Blockheizkraftwerk steuerlich an 

Attraktivität ein, so das Fazit des Steuerberaterverbandes.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 27.7.2015

Finanzamt kann sich nicht auf Vernichtung von Akten 
berufen

Ein Finanzamt kann sich nicht darauf berufen, archivierte Unterlagen 

seien bereits vernichtet worden. Dies hebt das Finanzgericht (FG) 

Rheinland-Pfalz hervor.

Die Klägerin ist Rentnerin und wohnte bis 2007 in Nordrhein-Westfa-

len. Das dort zuständige Finanzamt hatte eine ihrer Renten (90.000 

Euro pro Jahr) nach Prüfung der dazu vorgelegten Unterlagen alljähr-

lich nur mit dem Ertragsanteil (17 Prozent) der Besteuerung unterwor-

fen. Nach dem Umzug der Klägerin nach Rheinland-Pfalz übernahm 

das zuständig gewordene beklagte Finanzamt ungeprüft diese Besteu-

erung der Klägerin und berücksichtigte die Rente ebenfalls nur mit dem 

Ertragsanteil. In 2012 erfuhr das beklagte Finanzamt vom Finanzamt 

Düsseldorf, dass die Rentenzahlungen vom Sohn der Klägerin stamm-

ten, dem die Klägerin dafür 1993 ihr Vermögen übertragen hatte. Da-

raufhin änderte das beklagte Finanzamt Bad nachträglich die bereits 

bestandskräftigen Steuerbescheide für die Jahre 2007, 2008, 2009 und 

2010, weil es meinte, dass diese Art von Rente in voller Höhe hätte 

besteuert werden müssen. Die geforderte Steuernachzahlung betrug 

insgesamt (für alle vier Jahre) rund 140.000 Euro.

Die dagegen erhobene Klage der Klägerin hatte Erfolg. Das FG ließ 

offen, ob die Rente tatsächlich in voller Höhe zu besteuern sei. Hie-

rauf komme es nicht an. Das beklagte Finanzamt sei nämlich schon 

nicht befugt gewesen, die bereits bestandskräftigen Steuerbescheide 

zu ändern. Bereits vor Erlass dieser Bescheide hätte das Finanzamt die 

Rechtslage prüfen und zum Beispiel beim früher zuständigen Finanz-

amt in Nordrhein-Westfalen die seinerzeit dazu vorgelegten Unterla-

gen – vor allem den Übertragungsvertrag – anfordern müssen. Selbst 

wenn dieser Vertrag dort inzwischen archiviert oder mit Altakten ver-

nichtet worden sei, könne sich das beklagte Finanzamt nicht auf Un-

kenntnis berufen. Denn in diesem Fall hätte der Vertrag erneut von der 

Klägerin angefordert werden müssen. Die Klägerin hingegen treffe kein 

Versäumnis, weil sie die erhaltenen Zahlungen in gleicher Weise wie in 

den Vorjahren in ihren Einkommensteuererklärungen angegeben habe. 

Die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) hat das FG nicht zugelassen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.06.2015, 5 K 1154/13
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Arbeitgeberwechsel: Entwurf neuer Regeln für  
betriebliche Altersvorsorge

Das Bundeskabinett hat am 01.07.2015 den Entwurf eines Gesetzes 

zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie beschlossen. Die Richtli-

nie hat zum Ziel, Mobilitätshindernisse für Arbeitnehmer abzubauen, 

die sich aus Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung ergeben 

können. Die Richtlinie wird nach Angaben des Bundesarbeitsministe-

riums (BMAS) eins zu eins umgesetzt. Dabei werde bewusst darauf 

verzichtet, die neuen EU-Vorgaben nur bei grenzüberschreitenden Ar-

beitgeberwechseln anzuwenden. Um eine Inländerdiskriminierung zu 

vermeiden und aus Praktikabilitätsgesichtspunkten gelten die neuen 

Regelungen laut BMAS vielmehr für alle Beschäftigten.

Nach dem Gesetzentwurf bleiben arbeitgeberfinanzierte Betriebsren-

tenanwartschaften künftig bereits dann erhalten, wenn die Zusage 

drei (statt bisher fünf) Jahre bestanden hat. Darüber hinaus wird laut 

BMAS das Lebensalter, zu dem man dabei frühestens den Arbeitge-

ber verlassen darf, ohne dass die Anwartschaft verfällt, vom 25. auf 

das 21. Lebensjahr gesenkt. Insbesondere junge mobile Beschäftigte 

könnten damit künftig schneller und früher als bisher unverfallbare 

Betriebsrentenanwartschaften erwerben, wovon sich das Ministerium 

eine bessere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung erhofft. 

Als weiterer Schwerpunkt ist vorgesehen, dass Betriebsrentenanwart-

schaften ausgeschiedener und beim Arbeitgeber verbliebener Beschäf-

tigter gleich behandelt werden müssen. Beschäftigte müssten also 

nicht mehr befürchten, dass ein Arbeitgeberwechsel ihrer Betriebsren-

te schadet. Die Abfindungs- und Auskunftsrechte würden zugunsten 

der Beschäftigten erweitert.

Die neuen Regelungen sollen laut BMAS am 01.01.2018 in Kraft treten. 

Der vom Kabinett beschlossene Entwurf werde zunächst dem Bundes-

rat zugeleitet, der vor der Beschlussfassung durch den Bundestag Stel-

lung nehmen könne.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, PM vom 01.07.2015

Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst: Vergütung 
mit Mindestlohngesetz vereinbar

Ein Arbeitnehmer hat erfolglos auf Zahlung weiterer Vergütung für 

Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst nach Inkrafttreten des Min-

destlohngesetzes geklagt. Die tarifvertraglichen Bestimmungen im 

Abschnitt B des Anhangs zu § 9 Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes 

(TVöD) zu Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst und in den Leitstel-

len seien auch nach dem Mindestlohngesetz gesetzeskonform, hat das 

Arbeitsgericht (ArbG) Aachen entschieden.

Der Arbeitnehmer hatte die Ansicht vertreten, die tariflichen Regelun-

gen des TVöD zur Vergütung von Bereitschaftszeiten seien nach In-

krafttreten des Mindestlohngesetzes unzulässig geworden. Deswegen 

sei ihm für jede Stunde Bereitschaftszeit eine zusätzliche Vergütung 

von 8,50 Euro zu zahlen. Dagegen sei nach Meinung der Arbeitgeberin 

durch die tarifliche Monatsgrundvergütung auch die Bereitschaftszeit 

abgegolten.

Das ArbG Aachen sah keinen Verstoß der tarifvertraglichen Vergütungs-

regelung gegen das Mindestlohngesetz. Selbst wenn entsprechend der 

Ansicht des Arbeitnehmers Bereitschaftszeiten wie Vollarbeitszeit zu 

vergüten wären, wäre er nach der tarifvertraglichen Regelung maxi-

mal verpflichtet, 48 Stunden pro Woche und damit 208,7 Stunden pro 

Monat zu leisten. Die hierfür nach dem Mindestlohngesetz in Höhe 

von 8,50 Euro pro Stunde zu zahlende Vergütung würde 1.773,95 Euro 

(208,7 Stunden x 8,50 Euro) betragen. Diese werde bei einer Monats-

grundvergütung von 2.680,31 Euro gezahlt und überschreite damit die 

Vergütung nach dem gesetzlichen Mindestlohn.

Arbeitsgericht Aachen, Urteil vom 21.04.2015, 1 Ca 448/15h

Feiertagszuschlag nur unter bestimmten Voraus-
setzungen steuerfrei

Wer an einem gesetzlichen Feiertag arbeiten muss, wird oft mit ei-

nem Feiertagszuschlag getröstet. Damit der Zuschlag steuerfrei bleibt, 

müsse er jedoch zwingend neben dem laufenden Arbeitslohn für eine 

tatsächlich geleistete Feiertagsarbeit gezahlt werden und dürfe 125 

Prozent des regelmäßigen Stundenlohns nicht übersteigen, so der 

Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV).

Angestellte
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Auch der begünstigte Stundenlohn sei begrenzt. Maßgebend für die 

Berechnung der steuerfreien Zuschläge sei ein Höchstbetrag von 50 

Euro je Stunde. In der Sozialversicherung seien die Zuschläge beitrags-

frei, soweit das der Berechnung zugrundeliegende Entgelt 25 Euro je 

Stunde nicht übersteige.

Der DStV weist zudem darauf hin, dass die tatsächliche begünstigte 

Feiertagsarbeitszeit stets – zum Beispiel durch Stundenzettel – nach-

zuweisen ist. Für pauschale Zuschläge werde die Steuerfreiheit grund-

sätzlich nicht gewährt. Etwas anderes gelte nur, wenn es sich um Vor-

schüsse beziehungsweise Abschlagszahlungen handele, die im Laufe 

des Kalenderjahres entsprechend verrechnet würden.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 30.04.2015

Altgesellenregelung der Handwerksordnung setzt 
legale Handwerkstätigkeit voraus

Die Kenntnisse und Fertigkeiten, die ein „Altgeselle“ in mehrjähriger 

selbstständiger Handwerkstätigkeit ohne die hierfür erforderliche 

Eintragung in die Handwerksrolle erworben hat, begründen keinen 

Anspruch auf Erteilung einer Ausübungsberechtigung ohne Ablegung 

der Meisterprüfung. Das hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) 

entschieden.

Nach § 7b der Handwerksordnung (HwO) hat ein Geselle nach mehr-

jähriger handwerklicher Tätigkeit, darunter vier Jahre in leitender 

Stellung, einen Anspruch auf Erteilung einer Berechtigung zur selbst-

ständigen Ausübung dieses Handwerks und Eintragung in die Hand-

werksrolle ohne Ablegung der Meisterprüfung. Der Kläger stellte einen 

Antrag auf Erteilung einer solchen Ausübungsberechtigung für das 

Maler- und Lackiererhandwerk, den die Handwerkskammer ablehnte.

Die auf Verpflichtung der Handwerkskammer zur Erteilung der Aus-

übungsberechtigung gerichtete Klage blieb vor dem Bayerischen Ver-

waltungsgerichtshof (VGH) erfolglos. Der Kläger habe das Maler- und 

Lackiererhandwerk selbstständig in einem Ein-Mann-Betrieb ohne 

die hierfür erforderliche Eintragung in die Handwerksrolle ausgeübt. 

Eine solche illegale Handwerkstätigkeit erfülle nicht die für eine Aus-

übungsberechtigung des „Altgesellen“ notwendige Voraussetzung ei-

ner vierjährigen Ausübung des Handwerks in leitender Stellung.

Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Der Bayerische VGH habe 

zu Recht angenommen, dass nur die legale Ausübung eines Handwerks 

auf der Grundlage einer Gesellen- oder entsprechenden Abschlussprü-

fung einen Anspruch auf Ausübungsberechtigung begründen kann, 

so das BVerwG. Bei Berücksichtigung einer ohne die hierfür erforder-

liche Eintragung in die Handwerksrolle ausgeübten selbstständigen 

Handwerkstätigkeit würde ein fortwährender Anreiz geschaffen, den 

selbstständigen Betrieb eines zulassungspflichtigen Handwerks ohne 

Eintragung in die Handwerksrolle und damit ohne die notwendigen 

Kenntnisse und Fertigkeiten aufzunehmen, um eine spätere Legalisie-

rung durch Erteilung einer Ausübungsberechtigung zu erreichen.

Die damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit Dritter wollte 

der Gesetzgeber laut BVerwG ebenso wenig in Kauf nehmen wie eine 

Benachteiligung rechtstreuer Handwerksgesellen. Mit der in Artikel 12 

Grundgesetz gewährleisteten Berufsfreiheit sei es vereinbar, Gesellen 

als Voraussetzung einer Eintragung in die Handwerksrolle auf die ne-

ben der Meisterprüfung bestehenden Möglichkeiten der Ausnahmebe-

willigung nach § 8 HwO oder des Nachweises ausreichender Zeiten 

der legalen Gesellentätigkeit für eine Ausübungsberechtigung nach § 

7b HwO zu verweisen.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 13.05.2015, BVerwG 8 C 12.14

Häusliches Arbeitszimmer: Auch 20 Meter vom 
Haupthaus entfernt kann es häuslich zugehen

Hat ein Arbeitnehmer sein häusliches Arbeitszimmer zwar nicht di-

rekt in seinem Einfamilienhaus eingerichtet, sondern im ausgebauten 

Dachgeschoss seiner 20 Meter vom Haupthaus liegenden Doppelgara-

ge, so gilt auch hier der maximale Höchstbetrag von 1.250 Euro für die 

Berücksichtigung als Werbungskosten pro Jahr. 

Hier war der Steuerzahler der Ansicht, in der Garage über ein „außer-

häusliches“ Arbeitszimmer zu verfügen, das den Ansatz des komplet-

ten Aufwandes steuerwirksam erlaube.

BFH, VIII B 153/12 vom 23.05.2013
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Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei  
Meldung des Kindes in elterlicher Wohnung Haus-
haltszugehörigkeit unwiderlegbar zu vermuten

Die Meldung eines Kindes in der Wohnung eines Alleinerziehenden 

begründet eine unwiderlegbare Vermutung für die Haushaltszugehö-

rigkeit des Kindes. Bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen ist ein 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu gewähren. Dies stellt der 

Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Der Kläger war im Streitjahr 2010 verwitwet und Vater einer Tochter, 

für die ihm Kindergeld zustand. Die Tochter war zwar in der Wohnung 

des Vaters gemeldet. Da sie aber in einer eigenen Wohnung lebte, 

lehnte es das Finanzamt ab, dem Kläger den Entlastungsbetrag für 

Alleinerziehende zu gewähren. Die hiergegen erhobene Klage hatte 

keinen Erfolg.

Der BFH hob das Urteil des Finanzgerichts auf und setzte die Einkom-

mensteuer unter Berücksichtigung des Entlastungsbetrags fest. Nach 

§ 24b Absatz 1 Satz 1 Einkommensteuergesetz (EStG) könnten allein-

stehende Steuerpflichtige einen Entlastungsbetrag in Höhe von 1.308 

Euro im Kalenderjahr von der Summe der Einkünfte abziehen, wenn zu 

ihrem Haushalt mindestens ein Kind gehöre, für das ihnen ein Freibe-

trag nach § 32 Absatz 6 EStG oder Kindergeld zusteht. Die Zugehörig-

keit zum Haushalt sei nach § 24b Absatz 1 Satz 2 EStG anzunehmen, 

wenn das Kind in der Wohnung des alleinstehenden Steuerpflichtigen 

gemeldet sei. Nach der Entscheidung des BFH vermutet § 24b Absatz1 

Satz 2 EStG unwiderlegbar, dass ein Kind, das in der Wohnung des 

alleinstehenden Steuerpflichtigen gemeldet ist, zu dessen Haushalt 

gehört. Danach könne der Alleinerziehende bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen den steuerlichen Entlastungsbetrag auch dann bean-

spruchen, wenn das Kind tatsächlich in einer eigenen Wohnung lebt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 05.02.2015, III R 9/13

Betreuungsgeld ist verfassungswidrig

Dem Bundesgesetzgeber fehlt die Gesetzgebungskompetenz für das 

Betreuungsgeld. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ent-

schieden. Die §§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setzes, die einen Anspruch auf Betreuungsgeld begründen, seien daher 

nichtig. Das Urteil ist nach Angaben des BVerfG einstimmig ergangen.

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hatte sich im Wege der 

abstrakten Normenkontrolle gegen die mit dem Betreuungsgeldge-

setz vom 15.02.2013 eingefügten §§ 4a bis 4d des Bundeselterngeld- 

und Elternzeitgesetzes gewandt. Die angegriffenen Regelungen sehen 

im Wesentlichen vor, dass Eltern in der Zeit vom 15. Lebensmonat bis 

zum 36. Lebensmonat ihres Kindes einkommensunabhängig Betreu-

ungsgeld in Höhe von zunächst 100 Euro und mittlerweile 150 Euro 

pro Monat beziehen können, sofern für das Kind weder eine öffentlich 

geförderte Tageseinrichtung noch Kindertagespflege in Anspruch ge-

nommen werden.

Das BVerfG hat hierzu entschieden, dass die §§ 4a bis 4d des Bundes-

elterngeld- und Elternzeitgesetzes zwar der öffentlichen Fürsorge nach 

Artikel 74 Absatz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes (GG) zugeordnet werden 

könnten, auf die sich die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes er-

streckt. Die Voraussetzungen des Artikel 72 Absatz 2 GG für die Aus-

übung dieser Kompetenz durch den Bund lägen jedoch nicht vor. Das 

BVerfG betont, dass die Regelungen zum Betreuungsgeld insbeson-

dere nicht erforderlich seien, um gleichwertige Lebensverhältnisse im 

Bundesgebiet herzustellen. Zwar gebe es gegenwärtig nur in Bayern, 

Sachsen und Thüringen ähnliche staatliche Leistungen. Dies führe je-

doch nicht zu einer erheblichen Schlechterstellung von Eltern in jenen 

Ländern, die solche Leistungen nicht gewähren. Ohnehin könnte das 

Bundesbetreuungsgeld ein bundesweit gleichwertiges Förderungsni-

veau von Familien mit Kleinkindern schon deshalb nicht herbeiführen, 

weil keine Anrechnungsvorschrift bezüglich bereits bestehender Lan-

desregelungen existiert, sodass Eltern neben dem Bundesbetreuungs-

geld in den drei genannten Ländern weiterhin zusätzlich das Landeser-

ziehungsgeld beziehen könnten.

Auch die Tatsache, dass bis heute zwischen den Ländern erhebliche 

Unterschiede hinsichtlich der Verfügbarkeit öffentlicher und privater 

Angebote im Bereich der frühkindlichen Betreuung bestehen, vermöge 

die Erforderlichkeit des Betreuungsgeldes zur Herstellung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse nicht zu begründen. Denn das Betreuungsgeld 

sei nicht als Ersatzleistung für den Fall ausgestaltet, dass ein Kleinkind 

keinen Platz in einer Betreuungseinrichtung erhält. Vielmehr genüge 

Familie und 
Kinder
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die Nichtinanspruchnahme eines Platzes auch dann, wenn ein solcher 

vorhanden sei. Daher sei das Betreuungsgeld von vornherein nicht auf 

die Schließung einer Verfügbarkeitslücke gerichtet.

Bundesverfassungsgericht, PM vom 21.07.2015 zu Urteil vom 

21.07.2015, 1 BvF 2/13

Erstes Urteil zur „Mütterrente“: Keine Renten- 
erhöhung für Erziehung eines erst mit 14 Monaten 
aufgenommenen Pflegekindes

Das Sozialgericht (SG) Berlin hat in einem ersten Urteil zur „Mütter-

rente“ eine Rentenerhöhung für die Erziehung eines behinderten Pfle-

gekindes, das erst im Alter von 14 Monaten aufgenommen wurde, 

abgelehnt. Gesetzliche Voraussetzung für die so genannte Mütterren-

te sei die Erziehung eines Kindes in dessen 13. Lebensmonat. Sei ein 

Kind nur davor oder erst danach erzogen worden, gebe es nach dem 

Willen des Gesetzgebers keinen Rentenzuschlag. Ungerechtigkeiten 

im Einzelfall müssten mit Blick auf die allgemeine Praktikabilität der 

pauschalierenden Regelung in Kauf genommen werden. Verfassungs-

rechtliche Bedenken gegen die Vorschriften habe das SG nicht. 

Hintergrund: Am 01.07.2014 sind als Teil eines „Rentenpaketes“ auch 

die Vorschriften zur Mütterrente in Kraft getreten. Sie gewähren unter 

bestimmten Voraussetzungen einen Rentenzuschlag für die Erziehung 

von vor 1992 geborenen Kindern. Damit begünstigen sie insbesondere 

die damals überwiegend mit der Erziehung befassten Mütter, indem 

sie deren erziehungsbedingte Einkommenseinbußen abmildern. Grob 

geschätzt wird am SG Berlin zurzeit in 75 Fällen um die „Mütterrente“ 

gestritten. Insgesamt sind laut Gericht rund 5.750 Rentenfälle anhän-

gig (Stand Juni 2015).

Die 1951 geborene Klägerin ist leibliche Mutter eines 1980 geborenen 

und von ihr erzogenen Sohnes. Außerdem hat sie im Oktober 1979 ein 

damals 14 Monate altes behindertes Mädchen mit dem Ziel der Ad-

option in ihren Haushalt aufgenommen. Im Zuge der Neuberechnung 

ihrer Altersrente gewährte die beklagte Deutsche Rentenversicherung 

Berlin-Brandenburg der Klägerin im September 2014 einen zusätzli-

chen Entgeltpunkt für die Erziehung des Sohnes. Mit ihrer im Januar 

2015 erhobenen Klage begehrte die Klägerin auch die Anerkennung ei-

nes zusätzlichen Entgeltpunktes für die Erziehung der Adoptivtochter. 

Damals seien behinderte Kinder nie vor Vollendung des ersten Lebens-

jahres in Pflegefamilien gegeben worden. Sie hätte das Mädchen also 

gar nicht früher aufnehmen können. Die gesetzliche Regelung stelle 

deshalb eine unangemessene Benachteiligung für die Adoptiveltern 

behinderter Kinder dar. Sie persönlich sei darüber hinaus besonders 

stark benachteiligt, weil sie sich gegenüber dem Familiensenator habe 

verpflichten müssen, ihren Beruf als Hauswirtschafterin aufzugeben, 

um das Kind zu pflegen.

Das SG hat die Klage abgewiesen. Die gesetzlichen Voraussetzungen 

der „Mütterrente“ seien nicht erfüllt. Entscheidend sei § 307d Absatz 

1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), dessen ausschlaggebender Teil laute: 

„Bestand am 30.06.2014 Anspruch auf eine Rente, wird ein Zuschlag 

an persönlichen Entgeltpunkten für Kindererziehung für ein vor dem 

01.01.1992 geborenes Kind berücksichtigt, wenn in der Rente eine Kin-

dererziehungszeit für den zwölften Kalendermonat nach Ablauf des 

Monats der Geburt angerechnet wurde…“

Eine Kindererziehungszeit für den „zwölften Kalendermonat nach Ab-

lauf des Monats der Geburt“ der Adoptivtochter liege bei der Klägerin 

aber nicht vor und sei auch faktisch ausgeschlossen, da die Tochter 

erst danach in den Haushalt aufgenommen worden sei, so das SG. 

Damit sei die Ablehnung eines zusätzlichen Entgeltpunktes nicht zu 

beanstanden. Der Standpunkt der Klägerin sei zwar nachvollziehbar. 

Die Vorschrift begegne jedoch keinen verfassungsrechtlichen Beden-

ken. Jede Stichtagsregelung und jede pauschale gesetzliche Regelung 

betreffe immer auch Einzelfälle, die eine besondere Härte darstellen 

können. Gerade bei der Einführung rückwirkender Begünstigungen wie 

der Mütterrente habe der Gesetzgeber jedoch einen besonders weiten 

Gestaltungsspielraum. Er dürfe und müsse verwaltungspraktikable Re-

gelungen schaffen. Dies gelte umso mehr, wenn – wie hier – an lange 

zurückliegende Sachverhalte anzuknüpfen sei, die sich in aller Regel 

nicht mehr zweifelsfrei aufklären ließen.

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin kann in Be-

rufung gehen. 

Sozialgericht Berlin, Urteil vom 29.06.2015, S 17 R 473/15, noch nicht 

rechtskräftig
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Eigenbedarf: Benötigt ein 22jähriger Sohn eine  
125 Quadratmeter große Wohnung?

Die Gerichte (wie zuvor auch die Mieter einer Wohnung) haben grund-

sätzlich zu respektieren, welchen Wohnbedarf ein Vermieter für sich 

oder seine Angehörigen als angemessen ansieht. Sie sind daher nicht 

berechtigt, ihre Vorstellungen von angemessenem Wohnen verbind-

lich an die Stelle der Lebensplanung des Vermieters (oder seiner Ange-

hörigen) zu setzen. „Ein vom Vermieter geltend gemachter Wohnbe-

darf ist nicht auf Angemessenheit, sondern nur auf Rechtsmissbrauch 

zu überprüfen. Rechtsmissbräuchlich ist aber nicht schon ein überhöh-

ter, sondern erst der weit überhöhte Wohnbedarf“, erklärte der BGH.

Allerdings lassen sich keine Richtwerte (etwa die Wohnfläche) aufstel-

len, ab welcher Grenze bei einem Alleinstehenden von einem „weit 

überhöhten Wohnbedarf“ auszugehen ist. 

Hier wurde zu Gunsten eines 22jährigen Vermieter-Sohnes entschie-

den, für den ein mehr als zwölf Jahre in einer 125 qm großen Wohnung 

lebender Mieter wegen Eigenbedarfs ausziehen sollte. Der Sohn will 

mit einem Studienkollegen eine Wohngemeinschaft bilden. 

Die Vorinstanz muss allerdings noch prüfen, ob das ausreicht, den bis-

herigen Mieter vor die Tür zu setzen, oder ob es sich vielleicht nicht 

doch um einen „weit überhöhten Wohnbedarf“ handelt.

BGH, VIII ZR 166/14

Betriebskosten: Der Mieter muss keine 60 Kilometer 
fahren, um Belege einsehen zu können

Ein Vermieter ist nicht berechtigt, einem Mieter aufzuerlegen, die Be-

lege über die Abrechnung der Betriebskosten, die er prüfen möchte, 

nur „an Ort und Stelle“ in seinem Büro einsehen zu können – wenn er 

in 30 Kilometer Entfernung residiert. Er muss ihm Kopien anfertigen, 

darf dafür aber 25 Cent pro Fotokopie berechnen. 

AmG Halle/Saale, 93 C 2240/13

Herausgabe von Prozessunterlagen an Vormieter  
berechtigt Vermieterin nicht zu Kündigung des  
aktuellen Mietverhältnisses

Gibt ein Mieter Prozessunterlagen an seinen Vormieter weiter, damit 

dieser gegen den ehemaligen Vermieter seine Ansprüche geltend ma-

chen kann, verletzt er damit keine Pflichten aus dem Mietvertrag. Dies 

stellt das Amtsgericht (AG) München klar.

Die Klägerin vermietete ihre Doppelhaushälfte in München an die bei-

den beklagten Mieter. Darin war eine Miete von 1.950 Euro monatlich 

für 185 Quadratmeter Wohnfläche vereinbart. In der Folgezeit min-

derten die Mieter den Mietzins, da sie eine Wohnflächenberechnung 

erstellen ließen, die eine Wohnfläche von nur 148,46 Quadratmeter 

ergab. Es kam zwischen den Parteien zu einem Prozess über die rich-

tige Miethöhe, bei dem ein Sachverständigengutachten eingeholt 

wurde zur Größe des Hauses. Der Sachverständige errechnete eine 

Wohnfläche von 158,46 Quadratmeter und eine daraus geschuldete 

Monatsmiete von 1.670,25 Euro. Die Mieter haben also den Prozess 

gewonnen.

Die Prozessunterlagen samt der Wohnflächenberechnung haben die 

beklagten Mieter an ihre Vormieter herausgegeben, die nach Berlin 

verzogen sind. Die vormaligen Mieter haben daraufhin ebenfalls ge-

genüber der Vermieterin die Flächenabweichung geltend gemacht und 

von ihr den Ersatz des Differenzschadens gefordert. Die Vermieterin 

wurde in dem Prozess rechtskräftig zur Rückzahlung von 15.000 Euro 

zu viel bezahlter Miete verurteilt wurde.

Die Vermieterin kündigte Ende 2013 den Mietern das Mietverhältnis 

außerordentlich und fristlos und auch ordentlich zum nächstmögli-

chen Termin. Das Vertrauensverhältnis zwischen ihr und den beklagten 

Mietern sei gänzlich zerstört, machte sie geltend. Die beklagten Mieter 

hätten an die vormaligen Mieter vertrauliche Prozessunterlagen wei-

tergegeben. Diese hätten erst durch die Weitergabe der Unterlagen 

von der Flächenabweichung erfahren und ihre Ansprüche gegen die 

ehemalige Vermieterin geltend machen können. Das Verhalten der 

Mieter sei allein darauf gerichtet, der Vermieterin in jeder Hinsicht zu 

schaden. Das Verhalten sei verwerflich, da die Mieter wirtschaftlich da-

von überhaupt nicht profitierten.

Immobilien-
besitzer
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Die beiden Mieter räumten das Haus nicht. Daraufhin erhob die Ver-

mieterin Räumungsklage. Das AG wies die Klage ab. Das Mietverhält-

nis sei nicht durch die Kündigungen der Vermieterin beendet. Die von 

dieser vorgetragenen Kündigungsgründe rechtfertigten weder die 

außerordentliche noch die ordentliche Kündigung. Es liege weder ein 

wichtiger Grund vor noch ein berechtigtes Interesse der Vermiete-

rin noch eine erhebliche Verletzung vertraglicher Pflichten durch die 

Mieter. Die Weitergabe der Prozessunterlagen einschließlich des Gut-

achtens und der sonstigen Beweismittel an die Vormieter, damit diese 

ihre – offenbar berechtigten – Ansprüche gegen die Vermieterin durch-

setzen können, stelle keine Verletzung der mietvertraglichen Pflichten 

dar. Die Vormieter hätten ein Recht zur Akteneinsicht nach § 299 Zivil-

prozessordnung gehabt, da sie ein rechtliches Interesse daran besaßen, 

nämlich die Unterlagen in ihrem eigenen Prozess zu verwenden.

Amtsgericht München, Urteil vom 21.05.2014, 452 C 2908/14, rechts-

kräftig

Zweiter Rettungsweg: Nachträgliche Anordnung an 
strenge Voraussetzungen gekoppelt

Die nachträgliche Anordnung eines zweiten Rettungsweges für recht-

mäßig errichtete Gebäude ist an strenge Voraussetzungen geknüpft 

und nur zulässig, wenn im konkreten Fall eine Gefahr für Leben und 

Gesundheit vorliegt. Dies hat das Verwaltungsgericht (VG) Trier in ei-

nem Eilverfahren entschieden.

Der Antragstellerin, die ein Hotel betreibt, das allerdings nicht in ihrem 

Eigentum steht, und das sie lediglich aufgrund vertraglicher Vereinba-

rungen mit der Pächterin des Hotels betreibt, war seitens der Stadt 

Trier mit für sofort vollziehbar erklärter Anordnung aufgegeben wor-

den, einen zweiten baulichen Rettungsweg für das Hotel herzustellen. 

Hiergegen hat sie sich zunächst erfolglos im Widerspruchsverfahren 

gewandt und anschließend Klage und Eilantrag beim VG Trier gestellt.

In der Entscheidung über den Eilantrag äußert das VG erhebliche 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnung. Der Erlass einer nach-

träglichen Anordnung erfordere das Vorliegen einer Gefahr für Leben 

und Gesundheit im konkreten Fall. Insoweit müsse die Bauaufsichts-

behörde das Gefährdungspotenzial durch eine fachliche Begutachtung 

ihres Bausachverständigen sowie gegebenenfalls unter Beteiligung der 

Feuerwehr oder durch Heranziehung von Sachverständigen ermitteln. 

Dies sei vorliegend nicht hinreichend geschehen. Vielmehr habe die 

Stadt ihrer Anordnung eine Bewertung ihrer Berufsfeuerwehr aus dem 

Jahr 2011 zugrunde gelegt, ohne zeitlich nach dieser Bewertung liegen-

de Geschehnisse zu berücksichtigen. 2013 habe die Stadt gegenüber 

der Pächterin des Hotels eine Nutzungsuntersagung und gegenüber 

der Eigentümerin eine Duldungsverfügung ausgesprochen, in deren 

Folge die Hoteleigentümerin zunächst eine provisorische Fluchttreppe 

errichtet und einen Bauantrag zur Errichtung eines zweiten Rettungs-

weges gestellt habe. Nach Besichtigung der provisorischen Fluchttrep-

pe durch den Baukontrolleur habe die Stadt die Nutzungsuntersagung 

daraufhin wieder aufgehoben. Damit aber habe die Stadt jedoch selbst 

zum Ausdruck gebracht, dass sie eine eventuell zuvor bestehende kon-

krete Gefahr für nicht mehr gegeben halte.

Ferner äußerten die Richter rechtliche Bedenken daran, dass mit der 

Antragstellerin die richtige Störerin in Anspruch genommen worden 

ist. Die Stadt habe sich weder im Ausgangs- noch im Widerspruchs-

bescheid hinreichend mit der Frage auseinandergesetzt, weshalb die 

Antragstellerin am schnellsten, effektivsten und dauerhaft für die Um-

setzung der Anordnung Sorge tragen könne. Im Gegensatz zur Antrag-

stellerin habe beispielsweise die im gerichtlichen Verfahren beigela-

dene Hoteleigentümerin ein nachhaltigeres Interesse an dauerhaften 

Umbauarbeiten am Hotel. Dies zeige sich schon daran, dass diese eine 

Baugenehmigung für die Herstellung eines zweiten Rettungsweges be-

antragt und auch erhalten und zudem mehrfach bekundet habe, einen 

zweiten Rettungsweg herstellen zu wollen.

Verwaltungsgericht Trier , Beschluss vom 25.06.2015, 5 L 1703/15.TR



Sept. 2015

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 12

Stiftungen mit Sitz in der Schweiz: Inländische 
Einkünfte auch bei Verfolgung gemeinnütziger  
Zwecke steuerpflichtig

Eine nach Schweizer Recht wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwe-

cke von der Steuer befreite Stiftung Schweizerischen Rechts, die in 

Deutschland Einkünfte erzielt, ist nicht von der Körperschaftsteuer zu 

befreien. Dies hat das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg ent-

schieden.

Die Klägerin, eine Stiftung Schweizerischen Rechts mit Sitz in der 

Schweiz, erzielt aufgrund ihrer Grundstücke in Deutschland Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung. Sie ist im Inland beschränkt steuer-

pflichtig und in der Schweiz wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke 

von der Steuer befreit.

Nach Ansicht des FG sind die inländischen Einkünfte aus Vermie-

tung und Verpachtung der Klägerin in den Streitjahren steuerpflich-

tig. Deutschland sei nicht verpflichtet, den Gemeinnützigkeitsstatus 

ausländischen Rechts anzuerkennen. Maßgebend sei allein das in-

nerstaatliche, deutsche Recht. Die Klägerin erfülle zwar auch die 

Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung nach nationalem Recht, 

da sie gemeinnützige Zwecke verfolge. Die Steuerbefreiung gelte je-

doch nicht für beschränkt Steuerpflichtige mit Sitz in der Schweiz. Die 

Schweiz sei weder Mitglied der Europäischen Union oder des Euro-

päischen Wirtschaftsraums noch habe es in den Streitjahren mit der 

Schweiz ein Amtshilfeabkommen in Steuersachen gegeben.

Die unionsrechtlich gewährleistete Kapitalverkehrsfreiheit führe zu 

keinem anderen Ergebnis. Die Kapitalverkehrsfreiheit sei zwar im Ver-

hältnis zu Drittstaaten wie der Schweiz anwendbar. Die Versagung der 

Steuerbefreiung stelle auch eine Beschränkung der Kapitalverkehrs-

freiheit dar. Der Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit sei jedoch durch 

das Erfordernis einer wirksamen Steueraufsicht gerechtfertigt. Die 

Wirksamkeit der Steueraufsicht sei ein zwingender Grund des Allge-

meininteresses.

Ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz lie-

ge nicht vor. Dieses Grundrecht gelte nicht für eine in der Schweiz 

ansässige juristische Person. Die Klägerin könne sich als juristi-

sche Person mit Sitz in der Schweiz auch nicht auf das so genannte 

Freizügigkeitsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

andererseits berufen. Denn dieses betreffe nur natürliche Personen.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 23.04.2015, 3 K 

1766/13

Reform der Investmentbesteuerung: Bundesfinanz-
ministerium legt Diskussionsentwurf vor

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat den Diskussionsentwurf eines 

Gesetzes zur Reform der Investmentbesteuerung vorgestellt. Mit dem 

Gesetzentwurf sol eine Vereinbarung des Koalitionsvertrages umge-

setzt werden, nach der eine grundlegende Reform der Investmentbe-

steuerung durchzuführen ist. Darüber hinaus sei gemäß den Vorgaben 

des Koalitionsvertrags die steuerliche Behandlung von Veräußerungs-

gewinnen aus Streubesitzbeteiligungen und Lösungsmöglichkeiten für 

besondere Belastungseffekte im Bereich der Business Angels und Star-

tups geprüft worden, so das BMF.

Im Ergebnis werde im Diskussionsentwurf die Einführung einer Steu-

erpflicht für Veräußerungsgewinne aus Streubesitzbeteiligungen an 

Kapitalgesellschaften sowie eine Steuerermäßigung für Veräuße-

rungsgewinne im Bereich des Wagniskapitals vorgeschlagen. Der Dis-

kussionsentwurf enthält laut BMF noch keine Angaben zu den finanzi-

ellen Auswirkungen und zum Erfüllungsaufwand. Diese würden erst im 

Rahmen des Referentenentwurfs eingefügt, der nach der gegenwärti-

gen Zeitplanung im September 2015 erstellt werde.

Bundesfinanzministerium, PM vom 22.07.2015

Freistellungsaufträge ab 01.01.2016 nur noch mit 
steuerlicher Identifikationsnummer gültig

Freistellungsaufträge ohne gültige steuerliche Identifikationsnummer 

verlieren ab 01.01.2016 ihre Gültigkeit. Hierauf weist das Bundeszent-

ralamt für Steuer (BZSt) hin. Hintergrund ist eine Änderung des § 45d 

Einkommensteuergesetz.

Besondere Achtsamkeit sei daher bei Freistellungsaufträgen geboten, 

die für einen unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, erklärt das BZSt. 

Denn diese würden zum 01.01.2016 ungültig, wenn ihnen keine steu-

erliche Identifikationsnummer zugeordnet wird.

Kapital- 
anleger
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Es genüge aber, wenn dem Institut, bei dem der Freistellungsauftrag 

beauftragt wurde, die steuerliche Identifikationsnummer mitgeteilt 

werde. Ein neuer Freistellungsauftrag müsse nicht erteilt werden, so 

das BZSt.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 27.07.2015

Beteiligung an mehreren gewerbesteuerpflichtigen 
Mitunternehmerschaften: Beschränkung des Steuer-
ermäßigungsbetrages betriebsbezogen zu ermitteln

Bei der (unmittelbaren oder mittelbaren) Beteiligung eines Steuer-

pflichtigen an mehreren der Gewerbesteuer unterliegenden Mitunter-

nehmerschaften ist die Beschränkung des Steuerermäßigungsbetrages 

für gewerbliche Einkünfte gemäß § 35 Absatz 1 Satz 5 Einkommen-

steuergesetz (EStG) jeweils betriebs- und nicht gesellschafterbezogen 

zu ermitteln. Dies hat das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein ent-

schieden. Die Frage ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. 

Mit seinem Urteil folgt das FG der Ansicht des Bundesfinanzministe-

riums. Gegen die Entscheidung wurde beim Bundesfinanzhof Revision 

eingelegt (X R 12/15).

Der Kläger war an mehreren Personengesellschaften beteiligt. Er war 

unmittelbar (zu 100 Prozent) an der A GmbH & Co. KG beteiligt. Diese 

war als Kommanditistin an der B GmbH & Co KG und diese wiederum 

als Kommanditistin an der C GmbH & Co. KG beteiligt. Im Gewinnfest-

stellungsbescheid für die A GmbH & Co. KG wurden unter anderem die 

„auf Beteiligungen an anderen Personengesellschaften entfallenden, 

individuell ermittelten Höchstbeträge (§ 35 Absatz 1 Satz 5 EStG)“ 

für den Kläger festgestellt. Diesen Betrag übernahm das beklagte Fi-

nanzamt als Steuerermäßigungsbetrag für gewerbliche Einkünfte in 

den Einkommensteuerbescheid des Klägers. Die Beschränkung auf 

die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer nach § 35 Absatz 1 Satz 5 

EStG war dabei betriebsbezogen, das heißt für jede (unmittelbare be-

ziehungsweise mittelbare) Beteiligung des Klägers gesondert ermittelt 

worden. Ferner ging das Finanzamt von einer Bindungswirkung dieser 

Feststellung für den Einkommensteuerbescheid aus.

Das FG stellte zunächst klar, dass – entgegen der vom Finanzamt ver-

tretenen Ansicht – die Ermittlung der Begrenzung des Steuerermäßi-

gungsbetrages bei Einkünften aus Gewerbebetrieb nach § 35 Absatz 1 

Satz 5 EStG erst auf der Ebene der Einkommensteuerveranlagung er-

folgt und daher die im Rahmen des Gewinnfeststellungsbescheides der 

A GmbH & Co. KG insoweit getroffene Feststellung keine Bindungs-

wirkung entfaltet. Nur der Betrag des Gewerbesteuer-Messbetrages, 

die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer und der auf die einzelnen 

Mitunternehmer entfallende Anteil seien nach der ausdrücklichen 

Regelung in § 35 Absatz 2 bis 4 EStG gesondert festzustellen, nicht 

jedoch die ermittelte Begrenzung nach § 35 Absatz 1 Satz 5 EStG. Le-

diglich hinsichtlich der ausdrücklich feststellungsbedürftigen Größen 

nach § 35 Absatz 2 bis 4 EStG könnten die Gewinnfeststellungsbe-

scheide daher Bindungswirkung entfalten, nicht aber hinsichtlich der 

Ermittlung der Beschränkung nach § 35 Absatz 1 Satz 5 EStG.

Dennoch habe das Finanzamt im Ergebnis zutreffend den anzusetzen-

den Steuerermäßigungsbetrag nach der betriebsbezogenen Betrach-

tungsweise ermittelt. Zwar lasse der Wortlaut der Regelungen in § 35 

EStG Raum für beide in der Literatur vertretenen Auffassungen. Eine 

systematische, historische und teleologische Auslegung der Norm 

spreche aber für die betriebsbezogene Betrachtungsweise. Zum einen 

nehme § 35 Absatz 1 Satz 5 EStG auf eine gewerbesteuerliche Rechen-

größe Bezug, womit eine Anknüpfung an den der Gewerbesteuer zu 

Grunde liegenden Objektcharakter erfolge. Zum anderen legten auch 

eine historische Auslegung der Norm auf der Grundlage der Gesetzes-

materialien und eine am Sinn und Zweck der Norm orientierte Ausle-

gung die betriebsbezogene Betrachtungsweise nahe.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 29.10.2014, 5 K 115/12, 

nicht rechtskräftig
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Lohnsteueranrufungsauskunft: Antrag auf Ausset-
zung der Vollziehung ihres Widerrufs nicht statthaft

Der Widerruf einer dem Arbeitgeber erteilten Lohnsteueranrufungs-

auskunft (§ 42e Einkommensteuergesetz – EStG) ist ein feststellender, 

aber nicht vollziehbarer Verwaltungsakt. Dies stellt der Bundesfinanz-

hof (BFH) klar. Ein Antrag auf Aussetzung der Vollziehung (AdV) sei 

deshalb nicht statthaft.

Der Antragsteller beschäftigt in seiner Kanzlei mehrere Rechtsanwälte 

und bezahlt für diese Beiträge an den Deutschen Anwaltsverein (DAV). 

Auf seinen Antrag erteilte der Antragsgegner (das Finanzamt) im Janu-

ar 2010 die Auskunft nach § 42e  Einkommensteuergesetz (EStG), dass 

diese Zahlungen nicht als Sachbezug zu versteuern seien. Im Zeitraum 

Mai 2012 bis Juni 2013 fand beim Antragsteller eine Lohnsteuer-Au-

ßenprüfung statt, die zu dem von der erteilten Auskunft abweichenden 

Ergebnis führte, dass die Beiträge an den DAV als Werbungskosten-

ersatz steuerpflichtigen Arbeitslohn darstellen. Dabei berief sich die 

Prüferin auf das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12.02.2009 

(VI R 32/08). Daraufhin widerrief das Finanzamt die Anrufungsaus-

kunft vom Januar 2010 mit der Begründung, dass die Feststellungen 

der Lohnsteuer-Außenprüfung zu einer neuen rechtlichen Würdigung 

des Sachverhalts geführt hätten.

Gegen den Widerruf der Auskunft legte der Antragsteller Einspruch 

ein und beantragte gleichzeitig die AdV. Das Finanzamt lehnte den 

Antrag auf AdV mit dem Hinweis ab, der Widerruf der Anrufungsaus-

kunft sei kein vollziehbarer Verwaltungsakt. Diese Ansicht hat der BFH 

bestätigt.

Die Lohnsteueranrufungsauskunft nach § 42e EStG treffe lediglich 

eine Regelung dahin, wie die Finanzbehörde den vom Antragsteller 

dargestellten typischerweise hypothetischen Sachverhalt im Hinblick 

auf die Verpflichtung zum Lohnsteuerabzug gegenwärtig beurteilt 

(vgl. BFH, Urteil vom 27.02.2014, VI R 23/13 sowie BFH, Urteil vom 

07.05.2014, VI R 28/13). Demgemäß erschöpfe sich der Inhalt des Wi-

derrufs einer Lohnsteueranrufungsauskunft darin, dass das Finanzamt 

mitteilt, von nun an eine andere Auffassung als bisher zu vertreten. 

Die Wirkung eines Widerrufs einer Lohnsteueranrufungsauskunft gehe 

damit nicht über die Negation des zuvor Erklärten hinaus. Vollziehbar 

seien jedoch nur solche Verwaltungsakte, deren Wirkung sich nicht auf 

eine reine Negation beschränkt. Ein Antrag auf AdV sei daher nicht 

statthaft, so der BFH abschließend.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 15.1.2015, VI B 103/14

„Reihengeschäft“: Objektive Umstände entscheidend 
für Umsatzsteuerfreiheit innergemeinschaftlicher 
Lieferung

Bei so genannten Reihengeschäften ist die Prüfung, welche von meh-

reren Lieferungen über ein und denselben Gegenstand in einen ande-

ren Mitgliedstaat nach § 4 Nr. 1b in Verbindung mit § 6a Absatz 1 des 

Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerfrei ist, anhand der objektiven 

Umstände und nicht anhand der Erklärungen der Beteiligten vorzu-

nehmen. Erklärungen des Erwerbers können allerdings im Rahmen der 

Prüfung des Vertrauensschutzes (§ 6a Absatz 4 UStG) von Bedeutung 

sein. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Rechtlicher Hintergrund: Eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftli-

che Lieferung setzt unter anderem voraus, dass der gelieferte Gegen-

stand in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) be-

fördert oder versendet wird. Dies festzustellen, bereitet insbesondere 

bei so genannten Reihengeschäften immer wieder Schwierigkeiten: 

Liefert ein Unternehmer (A) Waren an einen anderen Unternehmer 

(B), der diese an einen dritten Unternehmer (C) weiterliefert, kann nur 

diejenige Lieferung umsatzsteuerfrei sein, der der Warentransport in 

den anderen Mitgliedstaat zuzuordnen ist.

Im Verfahren XI R 15/14 verkaufte eine deutsche GmbH (A) 1998 zwei 

Maschinen an ein US-amerikanisches Unternehmen (B). B teilte A auf 

Anfrage lediglich die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eines finni-

schen Unternehmens (C) mit, an die es die Maschinen weiterverkauft 

habe. Die Maschinen wurden von einer von B beauftragten Spediti-

on bei A abgeholt und zu C nach Finnland verschifft. Das Finanzamt 

behandelte die Lieferung der A nicht als steuerfrei, weil B keine Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer eines EU-Mitgliedstaats verwendet 

habe.

Nach Ansicht des zuvor auf Vorlage des BFH mit dem Streitfall be-

fassten Gerichtshof der Europäischen Union ist bei Reihengeschäften 

regelmäßig die Lieferung von A an B umsatzsteuerfrei; anders sei es 

jedoch, wenn B der C bereits Verfügungsmacht an der Ware verschafft 

Unternehmer
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hat, bevor die Ware das Inland verlassen hat. Dies sei anhand aller ob-

jektiven Umstände des Einzelfalls und nicht lediglich anhand der Erklä-

rungen des B zu prüfen.

A, das Finanzamt und das Finanzgericht (FG) konnten im Nachhinein 

nicht mehr ermitteln, wann B die Verfügungsmacht an den Waren der 

C verschafft hatte. Das FG gab deshalb der Klage statt. Der BFH be-

stätigte dieses Ergebnis. § 3 Absatz 6 Satz 6 Halbsatz 1 UStG enthalte 

die gesetzliche Vermutung, dass im Zweifel die erste Lieferung (von A 

an B) steuerfrei sei. Diese greife im Streitfall. Trotz der bestehenden 

praktischen Schwierigkeiten sei nach derzeitiger Rechtslage an den 

genannten Rechtsgrundsätzen festzuhalten. Eventuelle Rechtsände-

rungen vorzunehmen sei Aufgabe des Gesetz- oder Richtliniengebers.

Im Rahmen seines Urteils zeigte der BFH außerdem eine für die Un-

ternehmer bestehende Absicherungsmöglichkeit auf: Zum Beispiel 

könne sich A von B versichern lassen, dass B die Befugnis, über den 

Gegenstand der Lieferung wie ein Eigentümer zu verfügen (Verfü-

gungsmacht), nicht auf einen Dritten übertragen wird, bevor der Ge-

genstand der Lieferung das Inland verlassen hat. Verstöße B gegen die-

se Versicherung, komme die Gewährung von Vertrauensschutz für A in 

Betracht und B schulde gegebenenfalls die deutsche Umsatzsteuer (§ 

6a Absatz 4 UStG).

In einem zweiten Urteil vom selben Tag (XI R 30/13), ebenfalls zur um-

satzsteuerrechtlichen Behandlung von Reihengeschäften, stellte der 

BFH klar, dass auch dann, wenn der zweite Erwerber (C) eine Spedi-

tion mit der Abholung von Waren beim Unternehmer (A) beauftragt, 

eine Steuerbefreiung der Lieferung des A an B möglich ist, wenn C die 

Verfügungsmacht an den Waren erst erhalten hat, nachdem diese das 

Inland verlassen haben. Dies sei bei einer Beförderung durch eine von 

C beauftragte Spedition zwar eher unwahrscheinlich, aber nicht aus-

geschlossen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 25.02.2015, XI R 15/14

Unternehmen mit Betriebsgelände auf Landesgrenze 
trifft doppelte IHK-Beitragspflicht

Ein Unternehmen, dessen Betriebsgelände sich auf der Grenze zwi-

schen Hessen und Rheinland-Pfalz befindet, muss IHK-Beiträge so-

wohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz zahlen. Dies hat das Ver-

waltungsgericht (VG) Koblenz entschieden.

Das Betriebsgelände des klagenden Unternehmens liegt teilweise in 

Rheinland-Pfalz und teilweise auf hessischem Gebiet. In den die Klä-

gerin betreffenden gewerbesteuerlichen Zerlegungsbescheiden der 

zuständigen Finanzämter sind Zerlegungsanteile sowohl für den Bezirk 

der beklagten IHK Koblenz wie auch für den Bezirk der IHK Wiesbaden 

ausgewiesen. In der Vergangenheit entrichtete die Klägerin IHK-Beiträ-

ge ausschließlich an die IHK Wiesbaden.

Nachdem nunmehr auch die Beklagte die Klägerin zu IHK-Beiträgen 

herangezogen hatte, legte sie dagegen Widerspruch ein. Sie machte 

geltend, steuerlich und rechtlich handele es sich zwar um zwei Be-

triebsstätten in Rheinland-Pfalz und Hessen, nach außen trete das Be-

triebsgelände aber als eine Betriebsstätte in Erscheinung, die zufällig 

durch die bestehende Landesgrenze geteilt werde. Die Belastung der 

Klägerin mit zwei Grundbeiträgen sei vom Gesetzgeber nicht gewollt. 

Der Widerspruch wurde von der Beklagten als unbegründet zurückge-

wiesen.

Die dagegen von der Klägerin erhobene Klage blieb ebenfalls ohne 

Erfolg. Die Beitragserhebung, so die Koblenzer Richter, stehe mit den 

zugrunde liegenden gesetzlichen Bestimmungen in Einklang. Aufgrund 

der gegenüber der Klägerin ergangenen steuerlichen Zerlegungsbe-

scheide stehe bestandskräftig fest, dass im veranlagten Zeitraum eine 

Betriebsstätte der Klägerin im Kammerbezirk der Beklagten vorhanden 

war. An diese Feststellung der Steuerverwaltung seien sowohl die Be-

klagte als auch das Gericht gebunden.

Die Pflicht zur Entrichtung von IHK-Beiträgen knüpfe unter anderem 

an das Vorhandensein einer Betriebsstätte im Kammerbezirk an. Dem-

nach sei der Beitrag hier zu Recht erhoben worden. Auf sonstige, au-

ßerhalb des Steuerrechts liegende Gesichtspunkte komme es nicht an. 

Daher sei insbesondere unerheblich, ob sich das Betriebsgelände der 

Klägerin bei natürlicher Betrachtungsweise als einheitliche Betriebs-

stätte darstelle.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 08.05.2015, 5 K 751/14.KO



Sept. 2015

Trieber Weg 6a, 96272 Hochstadt am Main, Tel.-Nr. 09574/65431-0 16

Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht erlaubt

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber 

den Erholungsurlaub wegen Elternzeit nicht mehr kürzen. Die Rege-

lung in § 17 Abs. 1 Satz 1 BEEG, wonach der Arbeitgeber den Erho-

lungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das 

Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 

ein Zwölftel kürzen kann, setzt voraus, dass der Anspruch auf Erho-

lungsurlaub noch besteht. Daran fehlt es, wenn das Arbeitsverhältnis 

beendet ist und der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaubsabgeltung hat. 

Die bisherige Rechtsprechung zur Kürzungsbefugnis des Arbeitgebers 

auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses beruhte auf der vom 

Senat vollständig aufgegebenen Surrogatstheorie. Nach der neueren 

Rechtsprechung des Senats ist der Anspruch auf Urlaubsabgeltung 

nicht mehr Surrogat des Urlaubsanspruchs, sondern ein reiner Geld-

anspruch. Dieser verdankt seine Entstehung zwar urlaubsrechtlichen 

Vorschriften. Ist der Abgeltungsanspruch entstanden, bildet er jedoch 

einen Teil des Vermögens des Arbeitnehmers und unterscheidet sich 

in rechtlicher Hinsicht nicht von anderen Zahlungsansprüchen des Ar-

beitnehmers gegen den Arbeitgeber.

Die Klägerin war ab April 2007 gegen eine monatliche Bruttovergütung 

von zuletzt 2.000 Euro im Seniorenheim der Beklagten als Ergothera-

peutin beschäftigt. Bei einer Fünftagewoche standen ihr im Kalender-

jahr 36 Urlaubstage zu. Die Klägerin befand sich nach der Geburt ihres 

Sohnes im Dezember 2010 ab Mitte Februar 2011 bis zur Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 15. Mai 2012 in Elternzeit. Mit 

Anwaltsschreiben vom 24. Mai 2012 verlangte sie von der Beklagten 

ohne Erfolg die Abrechnung und Abgeltung ihrer Urlaubsansprüche aus 

den Jahren 2010 bis 2012. Im September 2012 erklärte die Beklagte die 

Kürzung des Erholungsurlaubs der Klägerin wegen der Elternzeit.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

hat auf die Berufung der Klägerin das Urteil des Arbeitsgerichts abge-

ändert, die nachträgliche Kürzung des Erholungsurlaubs der Klägerin 

für unwirksam erachtet und dieser deshalb Urlaubsabgeltung i.H.v. 

3.822 Euro brutto zugesprochen.

Die Revision der Beklagten hatte vor dem Neunten Senat des Bundes-

arbeitsgerichts keinen Erfolg. Die Beklagte konnte nach der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses am 15. Mai 2012 mit ihrer Kürzungserklärung 

im September 2012 den Anspruch der Klägerin auf Erholungsurlaub 

wegen der Elternzeit nicht mehr verringern. Auf die Beantwortung der 

vom Landesarbeitsgericht bejahten Frage, ob die in § 17 Abs. 1 Satz 1 

BEEG geregelte Kürzungsbefugnis des Arbeitgebers mit dem Unions-

recht vereinbar ist, kam es nicht an.

BAG, Pressemitteilung vom 19.05.2015 zum Urteil 9 AZR 725/13 vom 

19.05.2015

Lehrer mit Klage auf Weiterbeschäftigung über  
Altersgrenze hinaus gescheitert

Das Verwaltungsgericht (VG) Frankfurt am Main hat die Klage eines 

Lehrers, mit welcher dieser eine Weiterbeschäftigung über das 65. Le-

bensjahr hinaus hatte erstreiten wollen, abgewiesen.

Der 1948 geborene Lehrer wollte festgestellt wissen, dass er über das 

Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren im Juli 2013 hinaus weiter-

hin im aktiven Dienst tätig sein konnte. Diesem Begehren hat das 

Gericht nicht entsprochen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen 

ausgeführt, dass durch eine starre Altersgrenze, wie sie das Hessische 

Beamtengesetz für die Beschäftigung von Lehrern für das Land Hessen 

vorsieht, zwar eine Altersdiskriminierung gegeben sei, diese aber ge-

rechtfertigt sei.

Nach den Vorgaben der so genannten Antidiskriminierungsrichtlinie 

der Europäischen Union sei eine altersbedingte Ungleichbehandlung 

durch die Einführung der Altersgrenzen gerechtfertigt, wenn das Ziel 

des jeweiligen Gesetzes in der Schaffung einer ausgewogenen Alters-

struktur liegt. Damit sollen die Einstellung und Förderung jüngerer 

Berufsangehöriger begünstigt und die Personalplanung optimiert wer-

den. Dieses Ziel müsse mit angemessenen und erforderlichen Mitteln 

erreicht werden können. Hierbei habe der Gesetzgeber einen weiten 

Gestaltungsspielraum und müsse nicht innerhalb der einzelnen Be-

amtenverhältnisse Differenzierungen vornehmen. Eine pauschale Be-

trachtung der Personalstruktur sei zulässig, ohne dabei auf die indi-

viduellen Leistungen des betroffenen Beamten eingehen zu müssen.

Das VG hat entschieden, dass die starre Altersgrenze im Hessischen 

Beamtengesetz diesen Zielen dient und damit eine Rechtfertigung 

dafür darstellt, dass der klagende Lehrer über die Altersgrenze von 65 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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Jahren hinaus nicht weiter beschäftigt werden muss. Das VG verweist 

auf das der Klage vorangegangene Eilverfahren. Hier habe der Hessi-

sche Verwaltungsgerichtshof in zweiter Instanz festgestellt, dass eine 

starre Altersgrenze der beständigen Einstellung neuer Bewerber diene. 

Dies liege im Interesse der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik, 

aber auch der kontinuierlich bestmöglichen Aufgabenwahrnehmung, 

die nur auf der Basis eines ausgewogenen Altersaufbaus der Beamten-

schaft gewährleistet werden könne (1 B 1638/13). Dieser Rechtspre-

chung schließe sich das VG Frankfurt a.M. an.

Verwaltungsgericht Frankfurt a.M., Urteil vom 19.05.2015, K 3147/13.F, 

nicht rechtskräftig

Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“:  
Bescheinigung beinhaltet keine Beschränkung auf 
Wiedervorstellungstermin

Bescheinigt der behandelnde Arzt Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weite-

res“, ohne einen Endzeitpunkt anzugeben, kann aus der Angabe eines 

Wiedervorstellungstermins nicht geschlossen werden, dass die Dauer 

der Arbeitsunfähigkeit bis zu diesem Termin beschränkt sein soll. Des-

halb kann die zuständige Krankenkasse verpflichtet sein, auch über den 

Wiedervorstellungstermin hinaus Krankengeld zu zahlen. Dies hat das 

Landessozialgericht (LSG) Rheinland-Pfalz entschieden.

Die Klägerin litt unter Wirbelsäulen- und Schulterbeschwerden: Der 

behandelnde Arzt hat im letzten Auszahlungsschein Arbeitsunfä-

higkeit „bis auf Weiteres“ bescheinigt. Gleichzeitig war ein Wieder-

vorstellungstermin genannt. Nachdem der Medizinische Dienst der 

Krankenversicherung (MDK) zu dem Ergebnis gelangt war, die Arbeits-

unfähigkeit sei nur bis zu einem früheren Termin belegt, hat die be-

klagte Krankenkasse eine weitere Krankengeldzahlung abgelehnt, die 

Klägerin müsse sich vielmehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. 

Die Klägerin legte dann zwei weitere Auszahlungsscheine mit einer be-

scheinigten Arbeitsunfähigkeit bis auf Weiteres vor. Ihr Widerspruch 

gegen den ablehnenden Bescheid wurde nach erneuter Begutachtung 

durch den MDK durch einen Widerspruchsbescheid der Beklagten zu-

rückgewiesen.

Der dagegen erhobenen Klage hat das Sozialgericht (SG) Koblenz 

stattgegeben, nachdem ein orthopädisches Gutachten eingeholt wor-

den war. Die Beklagte wurde verurteilt, mehr als zwei Monate länger 

Krankengeld zu gewähren. Hiergegen wandte sie sich mit ihrer Beru-

fung und machte insbesondere geltend, es liege keine für die Kran-

kengeldzahlung erforderliche ärztliche Bescheinigung der Arbeitsunfä-

higkeit vor. Dem ist das LSG nicht gefolgt. Die ärztliche Feststellung 

der Arbeitsunfähigkeit sei „bis auf Weiteres“ vorgenommen worden. 

Aus der bloßen Angabe eines Wiedervorstellungstermins könne ge-

rade nicht auf eine Begrenzung der Feststellung geschlossen werden. 

Tatsächlich habe nach den nachvollziehbaren Angaben der behandeln-

den Ärzte und den Ausführungen des gerichtlich bestellten Gutachters 

Arbeitsunfähigkeit in dem Zeitraum bestanden, für den die Beklagte 

durch das SG zur Krankengeldzahlung verurteilt worden sei.

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 16.04.2015, L 5 KR 

254/14

Krankenversicherung: Für Arbeitnehmer in Behinderten-
Werkstatt ist die Krankenkasse zuständig

Wird für eine Frau, die in einer Werkstatt für Behinderte arbeitet, eine 

Hüftoperation erforderlich, die von ihrer gesetzlichen Krankenkasse 

finanziert wird, so hat die Kasse auch die anschließende Rehabilitati-

onsmaßnahme (hier mit einem Aufwand von 4.600 Euro) zu bezahlen. 

Das Bundessozialgericht entschied damit zugunsten des von der Kran-

kenkasse für zuständig gehaltenen Trägers der gesetzlichen Rentenver-

sicherung. Dieser müsse nur für Maßnahmen aufkommen, die „eine 

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-

markt“ zur Folge haben solle. Die Krankenkasse sei für Beschäftigte in 

Behinderten-Werkstätten zuständig. 

BSG, B 13 R 12/14 R
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Gebäude mit Schwamm befallen: Versicherung  
haftet nicht nur für während Vertragslaufzeit in  
Mitleidenschaft gezogene Stellen

Ein Gebäudeversicherer hat dem Gebäudeeigentümer für den ge-

samten Schwammbefall des versicherten Gebäudes und nicht nur 

hinsichtlich der innerhalb der Vertragslaufzeit konkret nachgewiese-

nen Befall-Stellen Versicherungsschutz zu gewähren. Dies stellt das 

Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) zugunsten einer 

Versicherungsnehmerin und Eigentümerin eines mehrgeschossigen 

Gebäudes fest.

Die Klägerin ist Eigentümerin eines mehrgeschossigen Mietobjekts, 

für das bei dem beklagten Versicherer eine gleitende Neuwertversi-

cherung gegen Schäden durch Schwamm und Hausbockkäfer bestand. 

Die Versicherung gewährte Schutz gegen Schäden, die durch holzzer-

störende Pilze (Schwamm) verursacht werden. Die Klägerin kündigte 

die Versicherung, entdeckte aber einen Monat vor Vertragsablauf ei-

nen erheblichen Schwammbefall an dem Gebäude und meldete dies 

der Versicherung. Der Versicherer verlangte von ihr noch vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit genaue Angaben und Nachweise, aus der sich der Be-

fall mit einer versicherten Schwammart ergibt. Die Klägerin schaltete 

einen Sachverständigen ein, der an dem Gebäude 36 Proben aus dem 

Bauholz nahm und in 24 dieser Proben Pilz- und Schädlingsbefall fest-

stellte. Der Versicherer erkannte an, für die Sanierung der festgestellten 

Schadstellen einzustehen, wies aber darauf hin, für weitere bisher nicht 

angezeigte Befall-Bereiche nicht einzustehen. Diese seien neue Scha-

densfälle, die außerhalb der Vertragslaufzeit lägen. Nach Ablauf des 

Versicherungsvertrages wurde ein weiterer großer Befall durch Haus-

schwamm an der Holztragkonstruktion im Dachgeschoss des Gebäu-

des festgestellt. Daraufhin klagte die Gebäudeeigentümerin auf Fest-

stellung des Versicherungsschutzes für den gesamten Schwammbefall.

Der Versicherer habe der Gebäudeeigentümerin hinsichtlich des ge-

samten Schwammbefalls an dem versicherten Gebäude Versiche-

rungsschutz zu gewähren, entschied das OLG. Eine Beschränkung 

auf nur diejenigen Schäden, die bis zum Ende der Vertragslaufzeit 

positiv festgestellt und der Versicherung konkret angezeigt wurden, 

lasse sich den Versicherungsbedingungen nicht entnehmen. In den 

Vertragsbedingungen heiße es, dass der Versicherungsfall beginne, 

sobald der Versicherungsnehmer von dem Schadensereignis (Befall) 

Kenntnis erlangt, spätestens mit der Feststellung des Schadens durch 

den Versicherer. Dem liege aus der Sicht eines durchschnittlichen Ver-

sicherungsnehmers die Vorstellung zugrunde, dass das Gebäude von 

einem Pilz befallen ist, der Pilzbefall wahrgenommen wird – womit der 

Versicherungsfall eingetreten ist – und dann sämtlicher festgestellter 

weiterer Schwamm vollständig beseitigt wird. Dies werde verständi-

gerweise auch der typische Fall eines Schadens durch Schwamm sein. 

In aller Regel werde zunächst eine einzelne Stelle auffällig werden und 

dadurch dem Versicherungsnehmer zur Kenntnis gelangen. Dessen 

Meldung ziehe dann weitere Untersuchungsmaßnahmen nach sich, 

die regelmäßig einen weiteren Befall zu Tage förderten, dessen Sa-

nierung insgesamt Inhalt des Versprechens des Versicherers sei. Wäre 

es anders, könnte der Versicherer den Umfang seiner Leistungspflicht 

allein dadurch reduzieren, dass er – wie hier – die nach der ersten Scha-

densmeldung vorgesehenen eigenen Feststellungen unterlässt oder 

verzögert.

Dass für den Beginn des Versicherungsfalls auch auf die Kenntnis des 

Versicherungsnehmers abgestellt wird, solle verständigerweise nur 

dem Versicherungsnehmer in der Weise zugutekommen, dass nach 

einem gemeldeten Schwammschaden, der sich regelmäßig latent ent-

wickelt und vom Versicherungsnehmer entsprechend spät bemerkt 

wird, der Versicherer nicht einwenden kann, dass der erste Fall schon 

vor Versicherungsbeginn entstanden sei.

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht, Urteil vom 04.06.2015, 

16 U 3/15

„Haushaltsnah“ kann auch auf dem öffentlichen  
Bürgersteig gefegt werden

Haushaltsnahe Dienstleistungen können von Privatleuten auch für das 

Streuen und Schnee räumen ihrer Bürgersteige durch professionell tä-

tige Unternehmen erbracht und deren Kosten bis zu 20 Prozent von 

ihrer Steuerschuld abgezogen werden. Das hat der Bundesfinanzhof in 

einem Grundsatzurteil festgestellt. 

Im Gegensatz zum Finanzamt, das der „offiziellen“ Auslegung des Ge-

setzes gefolgt war, kam das höchste Steuergericht zu dem Ergebnis, 

dass es bei der Beurteilung, ob eine haushaltsnahe Dienstleistung vor-

Bauen und 
Wohnen
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liege, nicht unbedingt darauf ankomme, dass „im“ Haushalt gearbei-

tet werde; der Begriff sei nicht räumlich, sondern „funktionsbezogen“ 

auszulegen. Daher würden die Grenzen des Haushalts nicht ausnahms-

los – unabhängig von den Eigentumsverhältnissen – durch die Grund-

stücksgrenzen abgesteckt. Es genüge, wenn die Dienstleistung „für“ 

den Haushalt („zum Nutzen des Haushalts“) erbracht werde. 

Es müsse sich dabei allerdings um Tätigkeiten handeln, die ansonsten 

üblicherweise von Familienmitgliedern erbracht und in unmittelbarem 

räumlichem Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt würden und 

dem Haushalt dienten. Hiervon sei insbesondere auszugehen, „wenn 

der Steuerpflichtige als Eigentümer oder Mieter zur Reinigung und 

Schneeräumung von öffentlichen Straßen und (Geh-)Wegen verpflich-

tet sei.

BFH, VI R 55/12 vom 20.03.2014

Mietminderung: Weggenommene Dachboden- 
nutzung spart wenigstens Geld

Ist einem Mieter vertraglich eingeräumt worden, den Dachboden zu 

nutzen (hier zusätzlich zu seiner 75 qm großen Wohnung) und entzieht 

der Vermieter ihm dieses Recht später, so kann der Mieter die Miete 

mindern. 

Das Amtsgericht Köln hat entschieden, dass bei einer Wohnung dieser 

Größe der Entzug der Dachbodennutzung einen Mangel darstellt und 

eine Mietminderung gerechtfertigt ist. Es sprach eine Mietminderung 

in Höhe von zwei Prozent zu. 

Begründung: Der Dachboden sei vertraglich mitvermietet worden und 

die Tatsache, dass der Mieter ihn nicht mehr nutzen könne, führe zur 

Minderung. Es liege ein zu berücksichtigender Mangel vor, weil der 

Dachboden nicht mehr als Trockenplatz und Abstellraum genutzt wer-

den kann. 

AmG Köln, 203 C 192/14

Eigennützige Grundstücksteilung wird nicht belohnt

Auch ein Grundstück ohne Zugang zu einer Gemeindestraße kann bei-

tragspflichtig sein, wenn der fehlende Zugang des Grundstücks durch 

eine rechtsmissbräuchliche Grundstücksteilung veranlasst worden ist. 

Dies stellt das Verwaltungsgericht (VG) Trier klar.

Nachdem eine im Eifelkreis Bitburg-Prüm belegene Ortsgemeinde 

eine Anwohnerversammlung zur Information ihrer Einwohner über 

eine geplante Ausbaumaßnahme durchgeführt hatte, ließ der Klä-

ger sein ursprünglich bis an die Ausbaustraße angrenzendes Grund-

stück teilen und verkaufte den an die Straße angrenzenden, kleineren 

Grundstücksteil an seinen Sohn. Die Beklagte zog den Kläger dennoch 

zu Ausbaubeiträgen heran, der hiergegen klagte. Er meint, sein Grund-

stück sei nicht beitragspflichtig, weil es zum Zeitpunkt der Bekannt-

gabe des Beitragsbescheides über keinen Zugang zur Ausbaustraße 

verfügt habe. Die Grundstücksteilung und der Verkauf des an die 

Ausbaustraße angrenzenden, neu entstandenen Grundstücks an sei-

nen Sohn sei schon seit längerem geplant gewesen, da sein Sohn, der 

ansonsten über keine Lagermöglichkeiten verfüge, auf diesem Grund-

stück den Bau einer Garage plane und auch den weiteren Ankauf des 

benachbarten Grundstückes beabsichtige.

Das VG wies die Klage ab. Im konkreten Fall stelle die Grundstücks-

teilung und der Teilverkauf des Grundstücks einen Missbrauch von 

Gestaltungsrechten dar, da die vorgenommenen Verfügungen allein 

zur Vermeidung der Beitragspflicht durchgeführt worden seien. Wirt-

schaftliche oder sonstige beachtliche Gründe für diese Ausgestaltung 

des Grundstücks, die diesem zudem die wirtschaftlich beachtliche Be-

baubarkeit genommen habe, seien weder vom Kläger noch von dessen 

Sohn vorgetragen worden. Vielmehr stelle der unmittelbare zeitliche 

Zusammenhang zwischen der Ankündigung der Beklagten, Beiträge 

erheben zu wollen, und der Grundstücksteilung und -veräußerung 

durch den Kläger ein gewichtiges Indiz für die Unangemessenheit 

der Rechtsgestaltung dar. Daher sei zu Recht der Eigentümer des ur-

sprünglichen Grundstückes (vor Teilung und Übertragung) zu einem 

Beitrag herangezogen worden.

Verwaltungsgericht Trier, Urteil vom 18.06.2015, 2 K 2263/14.TR
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Verkehrsrecht: Ein iPod ist kein Telefon

Ein iPod ist ein „tragbares digitales Medienabspielgerät“ und kein Te-

lefon. Nur dann, wenn eine App benutzt wird, ist das Telefonieren über 

eine (WLAN-)Verbindung technisch möglich. Ein Mobiltelefon ist da-

gegen ein tragbares Telefon, das über Funk mit dem Telefonnetz kom-

muniziert und daher ortsunabhängig eingesetzt werden kann. 

Wer am Steuer eines (fahrenden) Wagens mit dem iPod hantiert, 

braucht deshalb keine 60 Euro Bußgeld zu berappen (und einen Punkt 

in Flensburg zu befürchten), weil er nicht „telefoniert“ hat. 

Dass er – wie wenn er mit einem Handy telefonieren würde – (fast) 

ebenso vom Straßenverkehr abgelenkt wird, ist unmaßgeblich, da 

nach dem Gesetz nur das Telefonieren am Steuer ohne Freisprechan-

lage verboten ist. 

AmG Waldbröl, 44 OWi 225 Js 1055/14 - 121/14

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort führt zu  
Anspruch der Haftpflicht-Versicherung auf Ersatz  
des bereits regulierten Schadens

Wer unerlaubt nach einem Unfall die Unfallstelle verlässt, muss der 

Haftpflicht-Versicherung jedenfalls teilweise den bereits regulierten 

Schaden ersetzen. Dies hat das Amtsgericht (AG) München entschieden.

Der Beklagte fuhr mit seinem Pkw gegen die Außenwand eines Auf-

gangs von der U-Bahn und dem dort befindlichen Einkaufszentrum, 

nachdem er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekom-

men war. Es entstand ein Schaden von 21.350 Euro. Der Beklagte ver-

ließ die Unfallstelle, ohne nähere Feststellungen zu treffen oder die Po-

lizei zu rufen. Er wurde in einem Strafverfahren wegen der Straftat des 

unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechtskräftig verurteilt. Die klä-

gerische Versicherung, bei der der Pkw versichert war, zahlte an das ge-

schädigte Einkaufszentrum den Schaden. Vom Beklagten forderte sie 

die Rückzahlung von 5.000 Euro. Nach den Versicherungsbedingungen 

wird die Versicherung von ihrer Leistungspflicht bis zur Höchstgrenze 

von 5.000 Euro gegenüber dem Versicherungskunden frei, wenn dieser 

die Anzeigepflicht bei der Polizei schwerwiegend dadurch verletzt, dass 

er unerlaubt den Unfallort verlässt. Der beklagte Fahrer weigerte sich 

zu zahlen. Er behauptet, die Schwere des Schadens nicht erkannt zu 

haben. Die verspätete Schadensmeldung habe sich nicht auf die Leis-

tungspflicht der Versicherung ausgewirkt.

Die Versicherung klagte und bekam in vollem Umfang Recht. Das AG 

München stellt fest, dass der Beklagte gegen die vertragliche Pflicht, 

die Unfallstelle nicht zu verlassen und die Feststellungen zu ermög-

lichen, verstoßen hat. Deshalb sei der Beklagte bereits wegen uner-

laubten Entfernens von der Unfallstelle verurteilt worden. Den Verstoß 

als solchen habe der Beklagte auch im Verfahren eingeräumt. Er habe 

angegeben, dass er sich nach dem Verkehrsunfall zunächst nur Gedan-

ken um seinen Pkw gemacht habe und darum, nicht zum Gespött der 

Leute zu werden, die ihn an der Unfallstelle sehen oder eventuell sogar 

Lichtbilder von ihm im Internet veröffentlichen könnten. Es sei ihm 

aber nicht entgangen, dass er gegen eine Mauer gefahren sei.

Als er sich von der Unfallstelle entfernte, habe er sich nicht nur straf-

bar gemacht, sondern auch seine Obliegenheitspflichten aus dem Ver-

sicherungsvertrag verletzt, so das AG München. Es stellt weiter fest, 

dass der Beklagte nicht nachweisen konnte, dass die Haftungslage für 

die Versicherung bei sofortiger Meldung anders gewesen wäre. Es habe 

nämlich im Raum gestanden, dass der Beklagte sich möglicherweise 

deshalb von der Unfallstelle entfernte, weil er den Unfall im alkoholi-

sierten Zustand verursacht haben könnte. Wäre dies so gewesen, wäre 

nicht nur seine Strafe im Strafverfahren höher ausgefallen. In diesem 

Fall hätte die Klägerin wegen der Alkoholisierung einen Regressan-

spruch gegen den Beklagten gehabt. Da der Beklagte erst einen Tag 

nach dem Unfall bei der Polizei vorstellig geworden sei, hätten im 

Nachhinein keine Feststellungen mehr zur Alkoholisierung des Beklag-

ten zum Unfallzeitpunkt getroffen werden können.

Dem Kläger sei es nicht gelungen zu beweisen, dass er tatsächlich nicht 

alkoholisiert war. Mangels Blutalkoholwerte könnten hier nur die ins-

gesamt vorliegenden Indizien im Zusammenhang mit dem Verkehrs-

unfall ausgewertet werden. Das Gericht kam nach der Vernehmung 

von Zeugen zu dem Ergebnis, dass Unklarheiten zur Alkoholisierung 

des Beklagten bleiben. Diese gingen zulasten des Beklagten.

Amtsgericht München, Urteil vom 06.03.2015, 343 C 9528/14, nicht 

rechtskräftig

Bußgeld & 
Verkehr
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Fußgänger: Alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit 
kann zu alleiniger Haftung bei Verkehrsunfall führen

Verletzt sich ein mit 2,49 Promille alkoholisierter, verkehrsuntüch-

tiger Fußgänger, indem er beim Versuch sich abzustützen zwischen 

die Hinterachsen eines Sattelaufliegers gerät, kann sein Verschulden 

die Betriebsgefahr des Lastzuges vollständig zurücktreten lassen und 

Schadenersatzansprüche des Fußgängers ausschließen. Das zeigt ein 

Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm.

Der Kläger geriet mit 2,49 Promille alkoholisiert als Fußgänger auf 

dem Parkplatz eines Lebensmittelsupermarktes zwischen die Achsen 

eines Sattelaufliegers und erlitt schwerste Verletzungen. Der Lastzug, 

bei der Zweitbeklagten versichert und vom Erstbeklagten gefahren, 

hatte sich kurz zuvor langsam in Bewegung gesetzt. Aufgrund des Un-

fallgeschehens hat der Kläger von den Beklagten Schadenersatz, unter 

anderem ein Schmerzensgeld von 20.000 Euro verlangt.

Die Schadenersatzklage ist erfolglos geblieben. Den Unfall habe der 

Kläger im weitaus überwiegenden Maße selbst verschuldet, so das 

OLG. Demgegenüber sei kein Verschulden des erstbeklagten Fahrers 

festzustellen. Ihm sei nicht anzulasten, dass er auf das Auftauchen des 

Klägers zu spät oder falsch reagiert habe und der Unfall durch eine ihm 

zumutbare Reaktion zu verhindern gewesen wäre. Während sich der 

Kläger dem Sattelauflieger genähert habe, sei er für den Fahrer auch 

nicht als hilfsbedürftige Person zu erkennen gewesen.

Demgegenüber habe der Kläger gegen das für ihn auch als Fußgänger 

im Straßenverkehr geltende Rücksichtnahmegebot verstoßen, indem 

er sehenden Auges mit nicht geringer Geschwindigkeit seitlich auf den 

hinteren Bereich des sich langsam vorwärts bewegenden Sattelzugs 

zugelaufen sei. Anschließend habe er sich mit beiden Händen so auf 

den Aufbau abgestützt, dass er zwischen die Hinterachsen des anfah-

renden Aufliegers gestürzt sei. Das in höchstem Maße eigengefährden-

de und verkehrswidrige Verhalten des Klägers lasse sich nur mit seiner 

Alkoholisierung erklären. Angesichts der übersichtlichen Örtlichkeit 

und des schnell zu registrierenden Anfahrvorgangs des Lastzuges seien 

andere Ursachen ausgeschlossen. Hinter den groben Verkehrsverstoß 

des Klägers trete die Betriebsgefahr des Lastzuges vollständig zurück.

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 17.04.2015, 9 U 34/14, rechts-

kräftig

Pedelec rechtlich wie ein Fahrrad zu behandeln

Ein Pedelec im Straßenverkehr ist rechtlich wie ein Fahrrad zu behan-

deln. Ihm kommt keine Betriebsgefahr zu, die zu einer verschuldensun-

abhängigen Haftung des Fahrers nach § 7 Absatz 1 Straßenverkehrsge-

setz (StVG) führt. Dies stellt das Landgericht (LG) Detmold klar.

Eine 71 Jahre alte Frau war mit ihrem Pedelec unterwegs, als sie mit 

einem Radfahrer zusammenstieß. Sie stürzte und brach sich das 

Schlüsselbein. Vom Unfallgegner verlangte sie 3.300 Euro Schadener-

satz und Schmerzensgeld. Sie behauptete, der Beklagte habe den Un-

fall verschuldet, da er unter anderem die Kurve geschnitten habe. Der 

Beklagte behauptete demgegenüber, der Unfall sei dadurch verursacht 

worden, dass die Klägerin nicht rechts gefahren sei.

Während das Amtsgericht Lemgo der Klage im vollen Umfang statt-

gegeben hatte, urteilte das LG Detmold auf die Berufung des Beklag-

ten, dass beide Parteien jeweils zur Hälfte für den Unfall hafteten. Seit 

21.06.2013 sei in § 1 Absatz 3 StVG geregelt, dass es sich bei einem 

Pedelec nicht um ein Kraftfahrzeug im Sinne der StVG handele. Da-

her hafte der Fahrer eines E-Bikes für Schäden, die bei dessen Betrieb 

entstehen, nicht verschuldensunabhängig nach § 7 Absatz 1 StVG. Die 

Klägerin habe den Unfall aber mitverschuldet, da nach der Beweisauf-

nahme feststehe, dass sie gegen das Rechtsfahrverbot verstoßen habe. 

Dem Beklagten sei anzulasten, dass er beim Linksabbiegen die Kurve 

geschnitten habe.

Diese beiden Verkehrsverstöße hat das LG als gleich schwerwiegend 

bewertet. Es hat daher den Beklagten zur Zahlung der Hälfte des von 

der Klägerin eingeklagten immateriellen und materiellen Schadens 

verurteilt.

Landgericht Detmold, Urteil vom 15.07.2015, 10 S 43/15
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Erbschaftsteuer: Keine Befreiung bei unentgeltlichem 
Wohnenlassen der Mutter in vom Vater geerbter 
Wohnung

Ein Alleinerbe erhält keine Erbschaftsteuerbefreiung bezüglich eines 

Wohnungs-Miteigentumsanteils, wenn er die Wohnung nach dem Erb-

fall nicht selbst zu eigenen Wohnzwecken nutzt, sondern den vom Va-

ter geerbten Wohnungs-Miteigentumsanteil unentgeltlich an die dort 

weiterhin wohnende Mutter überlässt. Das hat das Hessische Finanz-

gericht (FG) entschieden. Die vom FG zugelassene Revision ist beim 

Bundesfinanzhof (BFH) unter dem Aktenzeichen II R 32/15 anhängig.

Geklagt hatte eine Frau, die Alleinerbin ihres 2010 verstorbenen Vaters 

geworden war, nachdem ihre Mutter als testamentarisch eingesetzte 

Erbin die Erbschaft ausgeschlagen hatte. In ihrer Erbschaftsteuererklä-

rung machte die Klägerin für den im Nachlassvermögen befindlichen 

hälftigen Miteigentumsanteil an dem elterlichen Wohnungseigentum 

eine Steuerbefreiung nach § 13 Absatz 1 Nr. 4c Erbschaftsteuergesetz 

(ErbStG) geltend. Denn nach dem Tod des Erblassers (Vater) handele 

es sich weiterhin um ein Familienwohnheim, da das vor dem Erbfall 

von beiden Eltern genutzte Objekt nunmehr von der Mutter allein 

genutzt werde. Die unentgeltliche Überlassung des zum Nachlass des 

Vaters gehörenden Miteigentumsanteils durch die Klägerin an ihre 

Mutter stelle eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken dar, was zur Erb-

schaftsteuerbefreiung führe.

Dagegen verneinte das Finanzamt im Streitfall eine Selbstnutzung 

der Klägerin zu eigenen Wohnzwecken im Sinne der erbschaftsteuer-

lichen Befreiungsvorschrift und setzte deshalb – unter Hinzurechnung 

des übrigen Nachlassvermögens – Erbschaftsteuer in Höhe von circa 

50.000 Euro fest.

Die dagegen erhobene Klage hatte keinen Erfolg. Nach dem Geset-

zestext und nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung erfordere 

die Steuerbefreiung stets, dass die Wohnung als „Familienheim“ beim 

Erben unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken be-

stimmt sei und dass sich in dieser Wohnung der Mittelpunkt des fami-

liären Lebens des Erben befinde, so das FG. Hierfür reiche es nicht aus, 

dass die Klägerin nach dem Erbfall gelegentlich zwei Räume genutzt 

und die Wohnung im Übrigen unentgeltlich ihrer Mutter überlassen 

habe. Denn die unentgeltliche Überlassung zu Wohnzwecken an die 

Mutter als Angehörige stelle keine Selbstnutzung zu eigenen Wohn-

zwecken der Klägerin dar.

Die Klägerin könne sich auch nicht darauf berufen, dass sie nur den 

hälftigen Miteigentumsanteil geerbt habe, der sie nicht zur alleinigen 

und uneingeschränkten Nutzung der Wohnung berechtige. Auch sei es 

nicht entscheidend, dass sie täglich in die Wohnung gekommen und 

gelegentlich dort in einem Zimmer übernachtet habe, um ihre Mutter, 

die das 80. Lebensjahr weit überschritten habe, zu betreuen und ver-

sorgen. Gleiches gelte für den Umstand, dass die Klägerin ein weiteres 

Zimmer der Wohnung genutzt habe, um dort Nachlassunterlagen zu 

lagern und um von dort den Nachlass zu verwalten. Denn die Steuer-

befreiungsvorschrift des § 13 Absatz 1 Nr. 4c ErbStG sei einschränkend 

auszulegen und setze auch beim Erwerb eines Miteigentumsanteils vo-

raus, dass das Wohnungsobjekt den Mittelpunkt des familiären Lebens 

des Erben bilde.

Finanzgericht Hessen, 1 K 118/15 rechtskräftig

Grabstätten: Verkehrssicherungspflicht liegt allein 
bei Nutzungsberechtigtem

Der Nutzungsberechtigte eines Grabes ist für die Standsicherheit ei-

nes Grabmals und der Grabeinfassung allein verantwortlich. Dies ent-

schied das Verwaltungsgericht (VG) Mainz.

Die Steinumrandung eines Grabes hatte sich an der hinteren Seite ab-

gesenkt. Die beklagte Stadt forderte den Nutzungsberechtigten auf, 

die Grabeinfassung ordnungsgemäß herzurichten und die Standsicher-

heit des Grabsteins zu gewährleisten. Hiergegen erhob der Nutzungs-

berechtigte des Grabes Klage. Er machte geltend, das Absacken der 

Grabumrandung beruhe nicht auf der Vernachlässigung der eigenen 

Verkehrssicherungspflicht, sondern habe seinen Grund in dem niedri-

gen Erdniveau der dahinter liegenden aufgegebenen Grabstätte. 

Das VG wies die Klage ab. Nach der Friedhofssatzung der Beklagten 

seien Grabmale und sonstige bauliche Anlagen (wie Umrandungen) so 

herzustellen, dass sie dauerhaft standsicher seien und auch beim Öff-

nen benachbarter Gräber nicht umstürzten oder sich senken könnten. 

Hiernach habe im Innenverhältnis zum Friedhofsträger allein der Nut-

zungsberechtigte die Grabstätte dauernd in verkehrsfähigem Zustand 

zu halten. Der Nutzer schaffe durch die Errichtung der Grabanlage, die 

Ehe, Familie 
und Erben
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der Friedhofsträger regelmäßig zu dulden habe, selbst eine Gefahren-

quelle. Vorliegend treffe den Friedhofsträger auch nicht ausnahmswei-

se eine Verantwortung. Denn die angrenzende Geländehöhe halte sich 

im Rahmen des auf einem Friedhof Üblichen.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 17.06.2015, 3 K 782/14.MZ

Testamentsvollstreckung unterliegende Erbschaft  
bei Heranziehung zu jugendhilferechtlichem Kosten-
beitrag zu vernachlässigen

Eine Erbschaft, über die der Erbe wegen einer vom Erblasser verfügten 

Testamentsvollstreckung nicht in angemessener Zeit nach Gewährung 

jugendhilferechtlicher Leistungen verfügen darf, ist bei der Erhebung 

des Kostenbeitrags zu diesen Leistungen nicht zu berücksichtigen. Dies 

hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden.

Die Klägerin bezog mit Vollendung ihres 18. Lebensjahres von April 

2010 bis April 2012 in drei Bewilligungsabschnitten Hilfe für junge 

Volljährige in Form der Heimerziehung nach dem Kinder- und Jugend-

hilferecht. Zu den Kosten dieser Maßnahme wurde sie durch Kosten-

beitragsbescheid in Höhe von rund 98.000 Euro herangezogen. Bei der 

Ermittlung dieses Betrags berücksichtigte die Beklagte eine Erbschaft 

der Klägerin aus dem Jahr 2006, für die bis zur Vollendung ihres 25. Le-

bensjahres im April 2017 Testamentsvollstreckung angeordnet worden 

war, als verwertbares Vermögen. Die dagegen gerichtete Klage blieb in 

erster Instanz erfolglos. Auf die Berufung der Klägerin hob das Ober-

verwaltungsgericht den Kostenbeitragsbescheid auf.

Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. Bei der bis April 2017 

der Testamentsvollstreckung unterliegenden Erbschaft der Kläge-

rin handele es sich nicht um „verwertbares Vermögen“ im Sinne der 

jugendhilferechtlichen Kostenbeitragsvorschriften, so das BVerwG. 

Deshalb habe die Erbschaft bei der Heranziehung der Klägerin zu den 

Kosten der ihr gewährten Heimerziehung nicht berücksichtigt werden 

dürfen. Der Begriff der Verwertbarkeit enthalte eine zeitliche Kompo-

nente in dem Sinne, dass die Verwertung des Vermögens in angemes-

sener, also absehbarer Zeit möglich sein muss. Dies sei grundsätzlich 

nur anzunehmen, wenn der wirtschaftliche Wert der Vermögensge-

genstände in der Zeit, für die die jugendhilferechtliche Leistung bewil-

ligt wurde, realisiert werden könne.

Wenn – wie hier – das Verwertungshindernis nach dem Ende des Bewil-

ligungszeitraums wegfällt und konkret feststeht, wann dies der Fall ist, 

könne ausnahmsweise auch dieses Vermögen verwertbares Vermögen 

darstellen. Ob der bis dahin verstreichende Zeitraum als angemessen 

anzusehen sei, sei ausschließlich nach zeitlichen Gesichtspunkten 

zu beurteilen. Unabhängig davon, ob allein auf die Dauer des Bewil-

ligungszeitraums oder auf das Verhältnis zwischen dieser und dem 

Zeitraum zwischen dem Beginn des Bewilligungszeitraums und dem 

Eintritt der Verwertbarkeit abgestellt wird, könne hier nicht von einer 

Verwertbarkeit in angemessener Zeit ausgegangen werden.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.06.2015, BVerwG 5 C 12.14

Heimrecht/Erbrecht: Auch ein Vertrag zugunsten 
eines ambulanten Pflegedienstes gilt nicht

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat eine Entscheidung der 

Aufsichtsbehörde eines ambulanten Pflegedienstes bestätigt, wonach 

nicht nur Erbschaften von Pflegepersonen zugunsten von Beschäftig-

ten in Pflegeheimen nicht angenommen werden dürfen, sondern auch 

solche von ambulanten Pflegediensten. 

Das sehe das Hessische Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen 

vor. Mit der Regelung solle verhindert werden, dass die Hilfe oder Arg-

losigkeit alter und pflegebedürftiger Menschen in finanzieller Hinsicht 

ausgenutzt werde und diene auch dazu, ihre Testierfreiheit zu sichern.

Hier ging es um die Geschäftsführerin eines ambulanten Pflegediens-

tes, zu der sich eine kinderlose Erblasserin hingezogen fühlte. Die bei-

den unternahmen viel zusammen – bis hin zu gemeinsamen Ausflügen. 

Ein notarieller Erbvertrag sollte die Angestellte um rund 100.000 Euro 

reicher machen. Weil sie aber nicht nachweisen konnte, dass das Erbe 

mit ihrer Pflegetätigkeit „nichts zu tun“ hatte, wurde daraus nichts. 

Da die Verstorbene keine Erbberechtigten hinterlassen hatte, ging ihr 

Vermögen an den Staat.

OLG Frankfurt am Main, 21 W 67/14
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Roaming-Gebühren sollen bis Mitte 2017 abgeschafft 
werden

Das Europäische Parlament und die Minister der EU-Mitgliedstaaten 

haben sich am 30.06.2015 auf einen Kompromiss zum Telekommuni-

kations-Binnenmarkt geeinigt. Danach sollen die Roaming-Gebühren 

am 15.06.2017 fallen und Mobilfunknutzer bei Reisen innerhalb der EU 

denselben Preis zahlen wie zu Hause. Wie die Europäische Kommission 

mitteilt, sollen außerdem erstmals strenge Vorschriften für Netzneut-

ralität im EU-Recht verankert werden, die allen EU-Bürgern einen dis-

kriminierungsfreien Zugang zu Internetinhalten garantieren.

Ergänzend vorgesehen ist eine Reform der EU-Telekommunikations-

vorschriften im Jahr 2016. Unter anderen sollen in Zukunft die Funk-

frequenzen auf EU-Ebene effektiver abgestimmt werden. Der Kompro-

miss muss vor seinem Inkrafttreten noch von EU-Parlament und Rat 

förmlich gebilligt werden.

Zu den Roaming-Gebühren weist die Kommission darauf hin, dass die-

se schon von April 2016 an günstiger werden. Die Betreiber könnten 

auf die national geltenden Tarife nur noch geringe zusätzliche Gebüh-

ren erheben. Diese betrügen (ohne Mehrwertsteuer) 0,05 Euro pro 

Minute eines Anrufs, 0,02 Euro für jede gesendete SMS und 0,05 Euro 

pro Daten-MB.

Mit den neuen Regeln zur Netzneutralität erhalten Nutzer laut Kom-

mission freien Zugang zu den Inhalten ihrer Wahl. Blockaden oder Ge-

schwindigkeitsdrosselungen sollen der Vergangenheit angehören. Ein 

bevorzugter (schnellerer) Zugang gegen Bezahlung werde verboten. 

Keine Dienstleistung dürfe mehr blockiert werden, weil Anbietern von 

Internetdiensten keine zusätzlichen Gebühren gezahlt werden. Auch 

soll es keine Filterfunktionen mehr geben, von denen es abhängt, wozu 

die Bürger Zugang haben.

Angestrebt sei, in einem „offenen Internet“ den gesamten Datenver-

kehr gleich zu behandeln. Er solle lediglich der effizienten Abwicklung 

der täglichen Netzverwaltung durch die Anbieter von Internetdiensten 

unterliegen. Ausnahmen im öffentlichen Interesse, wie beispielsweise 

Netzsicherheit oder der Bekämpfung von Kinderpornografie, würden 

streng umrissen und klar festgelegt.

Gleichzeitig sollen die Anbieter von Internetzugängen laut Kommissi-

on weiterhin die Möglichkeit haben, spezielle Dienste höherer Qualität 

wie zum Beispiel Internetfernsehen oder neue, innovative Anwendun-

gen anzubieten, solange diese Dienste nicht auf Kosten der Qualität 

des „offenen Internets“ erbracht werden.

Europäische Kommission, PM vom 30.06.2015

Urheberrechtsverletzung via Filesharing: Anschluss-
inhaber muss selbst Nachforschungen anstellen

Der Inhaber eines Internetanschlusses, von dem aus unerlaubt Dateien 

geladen wurden, muss selbst Nachforschungen darüber anstellen, wer 

konkret der Täter gewesen ist und dies dem Gericht mitteilen. Sonst 

haftet er selbst. Dies hebt das Amtsgericht (AG) München hervor.

Die Klägerin, ein Medienunternehmen, verfügt über die Rechte 

des Filmherstellers am Film „Blitz“. Sie hat mit Hilfe einer Überwa-

chungssoftware herausgefunden, dass die Beklagte die Inhaberin des 

Internetanschlusses ist, über den der Film mit Hilfe einer Tauschbör-

sensoftware illegal zum Download angeboten wurde. Diese Urheber-

rechtsverletzung mahnte die Klägerin gegenüber der Beklagten ab und 

forderte von ihr unter anderem Schadenersatz. Die Beklagte zahlte 

daraufhin ohne Anerkennung einer Rechtspflicht 150 Euro an die Klä-

gerin. Sie bestreitet, den Film zu kennen und heruntergeladen zu haben 

und weigerte sich, weitere 956 Euro, wie von der Klägerin verlangt, an 

diese zu zahlen. Das Medienunternehmen verklagte daraufhin die Be-

klagte auf Schadenersatz und Ersatz der Anwaltskosten in Höhe von 

insgesamt 956 Euro.

Die Klage hatte Erfolg. Das AG München stellt fest, dass über den 

Anschluss der Beklagten im Wege des Filesharing eine Urheberrechts-

verletzung begangen wurde. Dabei lade der User Daten, zum Beispiel 

einen Film, über eine Internettauschbörse auf seinen Rechner, wo sie 

gespeichert würden. Zeitgleich mit dem Download erfolge ein Upload. 

Der User biete die Dateien also anderen Teilnehmern der Tauschbörse 

zum Herunterladen an. Die Datei werde auf den persönlichen Rechner 

des Users heruntergeladen mit der Möglichkeit, sie später zu nutzen. 

Gleichzeitig sei sie öffentlich zugänglich, da sie bereits beim Herunter-

Medien &  
Telekommu-
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laden anderen Netzteilnehmern zum Download angeboten sei. File-

sharing verletze damit das Recht des Urhebers auf öffentliche Zugäng-

lichmachung seines Werkes. 

Bei einer solchen Rechtsverletzung müsse der Anschlussinhaber darle-

gen, dass er für sie nicht verantwortlich ist. Dafür sei erforderlich, dass 

er darlegt, dass die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass allein eine 

andere Person und nicht er selbst den Internetzugang zum fraglichen 

Zeitpunkt genutzt hat. Er müsse Tatsachen darlegen, aus denen sich 

die ernsthafte Möglichkeit ergibt, dass eine andere Person den Interne-

tanschluss benutzt hat. Weiterhin müsse er vortragen, welche anderen 

Personen selbstständigen Zugang zu ihrem Internetanschluss hatten 

und als Täter der Urheberrechtsverletzung in Betracht kommen. Der 

Anschlussinhaber müsse dafür umfangreiche Nachforschungen zu den 

potentiellen Anschlussnutzern und ihrem Nutzungsverhalten anstel-

len, die möglichen Täter befragen und diese dem Gericht – namentlich 

– mitteilen.

Die Beklagte habe dem Gericht mitgeteilt, dass ihr Ehemann und ihre 

beiden Söhne, Jahrgang 1993 und 1994, im Haushalt leben und jeder 

einen eigenen Laptop verwendet. Sie hätten das Internet für E-Mails 

genutzt und zu Zwecken der Information. Die Beklagte selbst habe zu-

dem Informationen speziell zu Kochthemen aus dem Internet bezogen. 

In der mündlichen Verhandlung räumte die Beklagte laut AG ein, dass 

sie im Grunde nicht wisse, ob ihre Söhne Filme im Rechner angeschaut 

hätten. Ebenso wenig wisse sie, was ihr Mann im Internet macht. Auch 

hinsichtlich des Nutzungsverhaltens verstrickte sie sich nach Angaben 

des Gerichts in Widersprüche. Dieses kam deswegen zu dem Ergebnis, 

dass die Beklagte nichts Konkretes zum Internetverhalten der Mit-

benutzer vorgetragen hat. Sie sei damit ihrer Nachforschungspflicht 

nicht genügend nachgekommen. Ein Schadenersatz in Höhe von 600 

Euro sei daher angemessen. Außerdem müsse die Beklagte der Klä-

gerin die Rechtsanwaltskosten in Höhe von noch 356 Euro ersetzen.

Amtsgericht München, Urteil vom 09.10.2014, 142 C 3977/15, rechts-

kräftig

„Rückrufbitte“ nach Kündigung ist unzulässig

Erhalten Kunden nach einer fristgerechten Kündigung ihres Mobilfunk-

vertrages eine schriftliche Aufforderung, die Kündigung telefonisch zu 

bestätigen, brauchen sie dieser keine Beachtung schenken. Eine sol-

che „Rückrufbitte“ ist unzulässig. Die Kündigung ist auch ohne Rückruf 

wirksam.

Kunden eines Mobilfunkanbieters erhielten auf ihre fristgerechte Kün-

digung ein Schreiben. Darin wurde ihnen mitgeteilt, dass der „Kündi-

gungswunsch eingetroffen“ sei. Das Unternehmen bat allerdings aus-

drücklich um einen „Rückruf zur Bestätigung der Kündigung“.

Die Aufforderung, eine ordnungsgemäße Kündigung telefonisch zu be-

stätigen, hielt die Verbraucherzentrale für ein irreführendes Geschäfts-

gebaren und ging dagegen erfolgreich vor.

Denn das Landgericht Kiel bestätigte diese Rechtauffassung. Wer sei-

nen Mobilfunkvertrag ordnungsgemäß kündigt, muss diese Kündigung 

nicht noch mal telefonisch bestätigen. Denn eine Kündigung ist eine 

einseitige Willenserklärung, die mit dem Zugang beim Empfänger 

(hier: dem Mobilfunkanbieter) wirksam wird.

Der Anbieter darf nicht den Eindruck erwecken, die Kündigung wird 

erst durch die telefonische Bestätigung wirksam. Der Anbieter hat mit 

seiner Mitteilung das Vertragsende konkret bestätigt. Die Kunden ha-

ben nichts weiter zu tun.

Außerdem umgeht der Anbieter mit der sogenannten „telefonischen 

Nachfasswerbung“ das Verbot telefonischer Werbung. Auch diese ist 

ohne Einwilligung unzulässig. Doch eine Rückrufbitte führt zu einem 

Werbeanruf. Das heißt, die Mitarbeiter der Service-Hotline des Mobil-

funkunternehmens versuchen dabei, „änderungswilligen“ Kunden am 

Telefon andere Produkte zu verkaufen.

LG Kiel, Urteil vom 9.4.2015, 15 O 99/14
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Deutsche Kernbrennstoffsteuer mit EU-Recht vereinbar

Die deutsche Kernbrennstoffsteuer ist mit dem Unionsrecht vereinbar. 

Dies stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) klar.

2010 erließ Deutschland das Kernbrennstoffsteuergesetz. Dieses führt 

für die Zeit von Januar 2011 bis Ende Dezember 2016 eine von den 

Betreibern der Kernkraftwerke geschuldete Steuer auf die Verwen-

dung von Kernbrennstoff für die gewerbliche Stromerzeugung ein. 

Die Steuer soll Steuereinnahmen erzeugen, die unter anderem im Zu-

sammenhang mit einer Haushaltskonsolidierung in Anwendung des 

Verursacherprinzips zur Reduzierung der Last beitragen sollen, die die 

notwendige Sanierung der Schachtanlage Asse II, in der aus der Ver-

wendung von Kernbrennstoff stammende radioaktive Abfälle gelagert 

werden, für den Bundeshaushalt darstellt. Eine GmbH, die in Deutsch-

land ein Kernkraftwerk betreibt, hat die Steuer beim Finanzgericht 

(FG) Hamburg angefochten. Dieses hat den EuGH zur Vorabentschei-

dung angerufen, der entschieden hat, dass das EU-Recht der Steuer 

nicht entgegensteht.

Der Kernbrennstoff sei nicht gemäß der Richtlinie über die Besteue-

rung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom (eine Richtlinie, 

die eine verpflichtende Steuerbefreiung unter anderem der Energieer-

zeugnisse vorsieht, die der harmonisierten Verbrauchsteuer unterlie-

gen und für die Stromerzeugung verwendet werden) von der Steuer 

zu befreien. Denn der Kernbrennstoff sei nicht in der in der Richtlinie 

aufgestellten abschließenden Liste der Energieerzeugnisse enthalten. 

Die Steuerbefreiung könne auch nicht analog angewandt werden.

Auch die Richtlinie über das allgemeine Verbrauchsteuersystem stehe 

der Kernbrennstoffsteuer, die auf die Verwendung dieses Brennstoffs 

zur gewerblichen Stromerzeugung erhoben wird, nicht entgegen. Da 

sie nämlich weder den Verbrauch elektrischen Stroms noch den eines 

anderen verbrauchsteuerpflichtigen Erzeugnisses (unmittelbar oder 

mittelbar) betrifft, stelle sie weder eine Verbrauchsteuer auf elektri-

schen Strom noch eine „andere indirekte Steuer“ auf dieses Erzeugnis 

im Sinne der Richtlinie dar.

Außerdem stelle die deutsche Kernbrennstoffsteuer keine vom Uni-

onsrecht verbotene staatliche Beihilfe dar. Es handele sich nämlich 

nicht um eine selektive Maßnahme. Die Arten der Stromerzeugung, 

die keinen Kernbrennstoff verwenden, seien nicht von der durch das 

Kernbrennstoffsteuergesetz eingeführten Regelung betroffen. Jeden-

falls befänden sie sich nicht in einer tatsächlichen und rechtlichen 

Situation, die mit der Stromerzeugung vergleichbar ist, bei der Kern-

brennstoff verwendet wird, da nur bei dieser radioaktive Abfälle anfal-

len, die aus einer solchen Verwendung stammen.

Auch der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 

(„Euratom- oder EAG-Vertrag“), unter den der Kernbrennstoff fällt, 

stehe der fraglichen Steuer nicht entgegen. Sie sei keine Abgabe zoll-

gleicher Wirkung. Sie werde nämlich nicht erhoben, weil der Kern-

brennstoff eine Grenze überquert, sondern weil dieser zur gewerbli-

chen Stromerzeugung verwendet wird, ohne dass nach der Herkunft 

dieses Brennstoffs unterschieden wird. Zudem verlange die Verwirkli-

chung der Ziele des Euratom-Vertrags von den Mitgliedstaaten nicht, 

den Umfang ihrer Nutzung von Kernbrennstoff beizubehalten oder zu 

steigern, und verbiete ihnen nicht, diese Nutzung zu besteuern, was 

die Wirkung hätte, diese kostspieliger und damit weniger attraktiv zu 

machen. Da die deutsche Steuer nicht den Erwerb von Kernbrennstoff, 

sondern dessen Verwendung trifft, gefährde sie zudem nicht die Erfül-

lung der Pflicht der EAG, für die regelmäßige und gerechte Versorgung 

aller Benutzer dieser Gemeinschaft mit Erzen und Kernbrennstoffen 

Sorge zu tragen.

Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 04.06.2015, C-5/14

Rechte von KMU und Personen mit kleinem und mitt-
lerem Einkommen sollen besser geschützt werden

Die Länder haben am 12.06.2015 den Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung zur Anpassung des nationalen Bankenabwicklungsrechts beraten 

und eine Stellungnahme beschlossen. Sie wollen verhindern, dass ein-

zelne Vorschriften zur Insolvenz oder Abwicklung von Kreditinstituten 

das Investmentbanking bevorzugen. Im weiteren Gesetzgebungsver-

fahren seien daher Alternativregelungen zu den bisherigen Vorschlä-

gen zu prüfen. Hierbei seien den Interessen kleiner und mittlerer Un-

ternehmen (KMU), kleinen und mittleren Banken und von Personen 

in unteren und mittleren Einkommensgruppen Rechnung zu tragen. 

Die bisherigen Regelungen privilegierten gerade Finanzprodukte, die 

die Finanzkrise maßgeblich ausgelöst hätten, während solides Bankge-

schäft bisher benachteiligt werde.

Staat &  
Verwaltung
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Zudem spricht sich der Bundesrat dafür aus, dass die Bundesanstalt für 

Finanzmarktstabilisierung den Bundestag während der Aufbauphase 

des Einheitlichen Abwicklungsfonds über den Einsatz der Altmittel des 

Restrukturierungsfonds aus den Beitragsjahren 2011 bis 2014 zu infor-

mieren hat. Nur so sei der Bundestag in der Lage, sich ein umfassendes 

Bild über die Mittelverwendung zu verschaffen.

Mit dem Gesetzentwurf legt die Bundesregierung ihre Pläne zur An-

passung des nationalen Bankenrechts an den Einheitlichen Abwick-

lungsmechanismus und die europäischen Vorgaben zur Bankenabgabe 

vor. Der Entwurf soll damit auch den Start des einheitlichen europäi-

schen Abwicklungsmechanismus zum 01.01.2016 vorbereiten. Zudem 

schlägt die Bundesregierung Änderungen der Insolvenzregelungen für 

Banken vor. Diese sollen es in Zukunft ermöglichen, die Gläubiger einer 

Bank leichter an den Kosten einer Abwicklung zu beteiligen und so den 

Einsatz von Steuergeldern möglichst zu vermeiden. Die Bundesanstalt 

für Finanzmarktstabilisierung soll weitreichende Kontroll- und Auf-

sichtsbefugnisse erhalten.

Bundesrat, PM vom 12.06.2015

Rentenbesteuerung ist demografischem Wandel 
geschuldet

Das Bundesfinanzministerium (BMF) nimmt aktuell zur Rentenbesteu-

erung Stellung. Es führt an, diese sei eine notwendige Antwort auf den 

demografischen Wandel.

Ausgehend von einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Jahr 2002 sei die Besteuerung der Altersbezüge durch das Altersein-

künftegesetz seit 2005 neu geregelt. Die Systematik sei seither so: 

Wer seit 2005 oder früher eine Rente aus der gesetzlichen Renten-

versicherung bezieht, unterliege mit diesen Renteneinkünften einem 

steuerpflichtigen Anteil von 50 Prozent. Auf dieser Basis werde dann 

ein Rentenfreibetrag ermittelt, der Jahr für Jahr angesetzt wird.

Der der Besteuerung unterliegende Teil der Rente (Besteuerungsanteil) 

sei abhängig vom Jahr des Rentenbeginns und steige bis 2020 um jähr-

lich zwei Prozentpunkte und danach um jeweils einen Prozentpunkt auf 

schließlich 100 Prozent im Jahr 2040. Gleichzeitig würden die während 

der Erwerbsphase in die Altersvorsorge eingezahlten Beiträge für jeden 

Erwerbstätigen allmählich von der Einkommensteuer freigestellt.

Ob Senioren eine Steuererklärung abgeben müssen, hängt laut BMF 

von der Höhe ihrer steuerpflichtigen Einkünfte ab. Hierzu gehörten 

nicht nur Renteneinkünfte, sondern auch weitere Einnahmen, zum Bei-

spiel Mieteinnahmen oder eine Betriebsrente. Eine Einkommensteuer-

erklärung werde immer dann verlangt, wenn ein Rentner mit seinen 

Einkünften den jährlichen Grundfreibetrag überschreitet. Renten seien 

dabei teilweise steuerfrei (bis zu 50 Prozent). Der der Besteuerung un-

terliegende Teil der Renten hänge vom Jahr des Rentenbeginns ab. Von 

der steuerpflichtigen Rente könnten noch Werbungskosten und Son-

derausgaben abgesetzt werden. Der Grundfreibetrag betrage im Jahr 

2015 8.472 Euro (Einzelveranlagung; ab 2016: 8.652 Euro).

Das BMF betont, dass die Durchschnittsrente steuerfrei bleibe. Seni-

oren würden also wie alle anderen Bürger nach dem Grundsatz der 

Leistungsfähigkeit besteuert. Eine gleiche Behandlung sei eine Frage 

der Gerechtigkeit. Dies gelte auch für die Steuererklärung. Um sicher-

zustellen, dass auch die Renten bei der Einkommensteuererklärung 

vollständig angegeben werden, habe der Gesetzgeber das so genannte 

Rentenbezugsmitteilungsverfahren eingeführt. So müssten zum Bei-

spiel die gesetzlichen Rentenversicherungsträger, berufsständische 

Versorgungseinrichtungen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Direkt-

versicherungen und Anbieter von Riester-/Basis-Renten den Finanzbe-

hörden melden, in welcher Höhe sie Altersbezüge ausgezahlt haben. 

Darunter fielen etwa die gesetzliche Rente, Betriebsrenten, Riester-/

Basis-Renten und private Leibrenten. Anhand dieser Information könne 

die Finanzverwaltung ihrer verfassungsrechtlich gebotenen Verpflich-

tung nachkommen, im Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung 

die Angaben der Steuerpflichtigen zu überprüfen.

Die seit 2005 geltende Regelung sei eine Antwort auf den demogra-

fischen Wandel, so das BMF. Mit dem Übergang zur nachgelagerten 

Besteuerung würden Alterseinkünfte erst dann versteuert, wenn diese 

an den Steuerpflichtigen ausgezahlt werden – also im Alter; in der Re-

gel mit einem geringeren Steuersatz. Die Beiträge zur Altersvorsorge 

blieben in der Erwerbsphase bis zu einem jährlichen Höchstbetrag un-

versteuert und böten damit einen Anreiz für die private Altersvorsorge.

Bundesfinanzministerium, PM vom 23.07.2015
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Gescheiterte Zahlungseinzüge: Gebühr von bis zu  
50 Euro ist zu hoch

Ein Unternehmen darf keine Gebühr von bis zu 50 Euro verlangen, 

wenn Kunden eine geschuldete Zahlung nicht leisten oder rückgän-

gig machen. Das hat das Landgericht (LG) Leipzig nach einer Klage des 

Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die Unister GmbH 

entschieden, wie der vzbv mitteilt.

Die Unister GmbH, die laut vzbv unter anderem das Reiseportal „flue-

ge.de“ betreibt, verlangte in ihren Geschäftsbedingungen eine Gebühr 

von bis zu 50 Euro von Kunden, die unberechtigt eine Zahlung zurück-

halten oder rückgängig machen. Die Gebühr sollte fällig werden, wenn 

beispielsweise der Einzug vom Konto scheitert, weil der Kunde nicht 

für eine ausreichende Deckung gesorgt hat oder wenn die angegebene 

Kontonummer nicht stimmt. Auch bei einem unberechtigten Wider-

spruch gegen eine Lastschrift oder einen Kreditkarteneinzug sollte die 

Gebühr anfallen.

Der vzbv griff die Gebühr als unverhältnismäßig und intransparent an. 

50 Euro stünden in keinem Verhältnis zum Aufwand, den das Unter-

nehmen etwa durch einen fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug habe, 

so Kerstin Hoppe, Rechtsreferentin beim vzbv. Außerdem sei nicht er-

kennbar, welche Kosten im Detail durch die Gebühr abgedeckt werden 

sollen. Die Klausel hätte es dem Unternehmen erlaubt, die Gebühr in-

nerhalb des Limits beliebig festzusetzen.

Das LG Leipzig erachtete die Pauschale nach Angaben des vzbv als 

unzulässig, weil sie den zu erwartenden Schaden des Unternehmens 

übersteigt. Im Verfahren habe Unister eingeräumt, dass die angeblich 

anfallenden Bankgebühren oder Kosten für andere Zahlungsdienstleis-

ter selbst im teuersten Fall keine 50 Euro betragen.

Verbraucherzentrale Bundesverband, PM vom 10.06.2015 zu LG Leip-

zig, Urteil vom 30.04.2015, 08 O 2084/14, nicht rechtskräftig

Pauschalpreisvereinbarung bei Rabatt auf zusammen-
gerechnete Einzelpositionen anzunehmen

Es liegt in der Regel eine Pauschalpreisvereinbarung vor, wenn auf den 

Gesamtpreis, der sich aus der Zusammenrechnung der Einzelpositio-

nen ergibt, ein Rabatt gewährt wird. Dies hat das Amtsgericht (AG) 

München zugunsten des Käufers einer Einbauküche entschieden.

Der Beklagte kaufte Ende 2012 bei einem Spezialgeschäft eine Ein-

bauküche zum Preis von 19.000 Euro. Ursprünglich hatte er sich ein 

Budget von 15.000 Euro gesetzt, nach längeren Verhandlungen akzep-

tierte er jedoch den Endpreis von 19.000 Euro. Der Verkäufer räumte 

ihm die Möglichkeit ein, die Küche erst 2013 mit einer Lieferzeit von 

acht Wochen abzurufen. Als der Beklagte einige Monate später die Kü-

che abrief, war das vorgesehene Kochfeld nicht mehr lieferbar, sodass 

schließlich ein höherwertiges eingebaut wurde. Außerdem stellte sich 

heraus, dass die Rückwandverkleidung der Insel-Unterschränke bei 

Auftragserteilung versehentlich nicht im Leistungsverzeichnis enthal-

ten war.

Mitte 2013 stellte die Küchenfirma die Schlussrechnung über 19.803 

Euro. Zu den bereits vereinbarten 19.000 Euro wurden 225 Euro zu-

sätzlich für die Rückwandverkleidung, 200 Euro für das höherwerti-

ge Kochfeld und zusätzliche 378 Euro für eine Nischenrückwand mit 

Steckdosenausschnitten berechnet. Der Beklagte zahlte insgesamt 

19.378 Euro. Am 18.10.2013 erhielt er eine weitere Rechnung über 

213,64 Euro für nachbestellte Materialien und Montage der Dach-

schrägenverkleidung. Er weigerte sich, die Mehrkosten für das Kochfeld 

die Rückwand- und Dachschrägenverkleidung in Höhe von insgesamt 

638,64 Euro zu zahlen. Daraufhin verklagte ihn die Küchenfirma. Die 

Verblendung der Dachschräge sei nicht vom Auftrag umfasst gewesen. 

Auch sei der Beklagte mit den Mehrkosten einverstanden gewesen. 

Dies gehe aus einer von ihm verfassten E-Mail folgenden Inhalts her-

vor: „Um weitere unliebsame Überraschungen auszuschließen: Kön-

nen Sie uns bitte bestätigen, dass der Gesamtpreis keinesfalls mehr als 

die 19.425 Euro (19.000 Euro laut Vereinbarung, 225 Euro für die von 

Ihnen übersehene Rückwand, 200 Euro für das hochwertigere Koch-

feld) betragen wird“.

Das AG München gab dem Beklagten Recht. Dieser müsse keine wei-

teren 638,64 Euro zahlen. Der Vertrag sei Werkvertrag, da die Küchen-

firma die Einbaumöbel und -geräte nach einem auf den Grundriss der 

Küche abgestellten Einbauplan zu liefern, einzupassen und anzuschlie-

ßen hatte. Die Parteien hätten eine Pauschalpreisvereinbarung ge-

troffen. Bei einem Pauschalpreisvertrag solle der Erfolg, also das Werk 

Verbraucher, 
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als Ganzes, durch den vereinbarten Pauschalpreis honoriert werden. 

Maßgebend sei, ob die Parteien das Risiko von Zusatzkosten dem Un-

ternehmer zuweisen wollten. Werde ein Preis dadurch ermittelt, dass 

Einzelpositionen zusammengerechnet und dann die Gesamtsumme 

abgerundet, also ein Rabatt gewährt wird, könne das dafür sprechen. 

Hier seien bei den Kaufverhandlungen zunächst die einzelnen Positio-

nen zusammengerechnet worden. Sodann habe der Verkäufer auf die 

ursprünglich errechnete Gesamtsumme einen Rabatt gewährt, sodass 

man sich schließlich auf den Endbetrag von 19.000 Euro geeinigt habe. 

Für die Küchenfirma sei erkennbar gewesen, dass der Beklagte nicht 

mehr Geld als vereinbart ausgeben wollte. Die Kosten der Dachschrä-

genverblendung seien zudem in dem Pauschalpreis enthalten, da darü-

ber bei den Vertragsverhandlungen gesprochen worden sei. Von einem 

Laien könne nicht erwartet werden, dass er erkennt, dass die Material- 

und Montagekosten nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen 

wurden.

Die Tatsache, dass der Beklagte die Mehrkosten in Höhe von 378 Euro 

für die Nischenrückwand mit Steckdosenleiste freiwillig bezahlt hat, 

führe nicht dazu, dass man nicht von einem Pauschalpreis ausgehen 

könne. Der Beklagte habe dem Gericht nachvollziehbar erklärt, ge-

dacht zu haben, dass diese Kosten nachträglich durch ihn veranlasst 

worden seien. Eine Vertragsänderung habe sich auch nicht aus der E-

Mail des Beklagten ergeben. Denn die Küchenfirma habe diese Anfrage 

mit der Einschränkung „außer natürlich der nachbestellten Materiali-

en“ bestätigt und damit gemeint, dass die Kosten für die Dachschrä-

genverkleidung noch vom Beklagten zu tragen sind. Damit habe sie das 

neue Angebot des Beklagten, 19.425 Euro zu zahlen, nicht akzeptiert. 

Die ursprüngliche Vereinbarung über pauschal 19.000 Euro habe dem-

nach fortbestanden.

Amtsgericht München, Urteil vom 16.12.2014, 159 C 7891/14, rechts-

kräftig

Riester-Rentenversicherung: HDI darf 43 Klauseln 
nicht länger verwenden

Das Landgericht (LG) Köln hat mit einem Teil-Anerkenntnisurteil ent-

schieden, dass die HDI Lebensversicherung in staatlich geförderten 

Verträgen für ihre fondsgebundene Riester-Rentenversicherung ins-

gesamt 43 Klauseln, die Versicherungsnehmer benachteiligen, nicht 

mehr verwenden darf. Dies meldet die Verbraucherzentrale (VZ) Ham-

burg, die den Versicherungskonzern gemeinsam mit dem Bund der 

Versicherten (BdV) zunächst abgemahnt und dann verklagt hatte.

Noch vor Beginn der Gerichtsverhandlung habe HDI eingelenkt und 43 

der 48 beanstandeten Klauseln anerkannt. Die Formulierungen bezo-

gen sich laut VZ Hamburg auf die Verrechnung der Abschlusskosten, 

den Stornoabzug und die Ermittlung von Rückkaufswerten, Übertra-

gungswerten und beitragsfreien Leistungen. Damit sei „endlich bestä-

tigt, dass mit Riester geförderte Lebens- und Rentenversicherungen 

genauso transparent sein müssen wie private Verträge.“ VZ Hamburg 

und BdV hoffen nun, dass die Versicherungsbranche die benachteili-

genden Klauseln flächendeckend in allen Verträgen ändert.

Hinsichtlich der weiteren fünf kritisierten Klauseln wollen die Verbrau-

cherschützer prüfen lassen, ob die von HDI verwendeten Formulie-

rungen haltbar sind und die Art der Abschlusskostenverrechnung im 

Einklang mit dem Recht steht, wenn zusätzlich zu den einmaligen Ab-

schlusskosten während der gesamten Vertragslaufzeit noch von jedem 

eingehenden Euro weitere Abschlusskosten abgeführt werden.

Verbraucherzentrale Hamburg, PM vom 07.07.2015 zu Landgericht 

Köln, Urteil vom 09.06.2015, 26 O 468/14

Zivilrecht zum Schmunzeln: Wie groß der gewonnene 
Schinken ist, stellt sich erst später heraus

Gewinnt ein Mann auf einem Erntedankfest im Rahmen einer „Schwei-

netombola“ der Landjugend „1 Schinken“, so kann er nicht davon aus-

gehen, eine ganze Schinkenkeule zu bekommen. Fährt er zum Spender 

des Gewinns (einem Schlachter), der ihm lediglich ein Viertel übergibt, 

so kann der Gewinner nicht erfolgreich auf Herausgabe einer ganzen 

Keule klagen. 

Das Amtsgericht Gifhorn machte deutlich, dass ein Tombola-Gewinn 

nicht einklagbar sei. Die Vorstellungen von „1 Schinken“ können ausei-

nandergehen und der Gewinn bei einem nicht-staatlichen Losspiel sei 

nicht vertraglich bindend. Spielschulden seien bei Vergnügungstombo-

las Ehrenschulden.

AmG Gifhorn, 33 C 977/14
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Rabattgutscheine fremder Unternehmen: Einlösungs-
Ankündigung einer Drogeriemarktkette zulässig

Die Ankündigung, fremde Rabattgutscheine einzulösen, ist nicht un-

lauter im Sinne des Wettbewerbsrechts. Dies gilt laut Oberlandesge-

richt (OLG) Stuttgart unabhängig davon, ob dabei einzelne Unterneh-

men namentlich genannt werden oder eine Abgrenzung durch eine 

Branchenangabe erfolgt. Ein Verbraucher, der einen Gutschein in Hän-

den halte, sei noch nicht dem Unternehmen als Kunde zuzurechnen, 

das den Gutschein ausgegeben habe.

Außerdem sei die bloße Ankündigung, einen fremden Gutschein einzu-

lösen, kein unangemessenes Einwirken auf den Verbraucher. Dadurch 

werde dem Verbraucher lediglich einen zusätzlichen Weg eröffnet, 

denselben prozentualen Preisnachlass zu erlangen, den ihm der Gut-

schein verspreche. Seine Entschlussfreiheit bleibe unberührt.

Im zugrunde liegenden Verfahren ging es um die Zulässigkeit zweier 

Werbemaßnahmen, in denen eine Drogeriemarktkette angeboten hat-

te, Rabattgutscheine anderer Unternehmen einzulösen. Geklagt hatte 

eine Wettbewerbszentrale, jedoch sowohl in erster als auch in zweiter 

Instanz ohne Erfolg.

Das OLG bejahte in dem Fall auch keine so genannte unlautere Werbe-

sabotage. Die Beklagte verhindere durch ihr Vorgehen nicht den Wett-

bewerb zwischen ihr und ihren Konkurrenten, sondern verschärfe ihn. 

Der Zugang ihrer Wettbewerber zum Kunden werde durch die Beklagte 

nicht beeinträchtigt. Deren Gutscheinwerbung werde durch das bean-

standete Vorgehen der Beklagten auch nicht sinnlos. Aus dem Einlö-

sevorgang sei hier keine gezielte Wettbewerberbehinderung durch die 

Werbung feststellbar. Eine unlautere Irreführung des Verbrauchers sei 

gleichfalls nicht gegeben.

Das OLG hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen.

Oberlandesgericht Stuttgart, Urteil vom 02.07.2015, 2 U 148/14

Amazon: Gutscheinaktion zur Bewerbung des „Trade-
in-Programms“ verstieß gegen Buchpreisbindung

Beim Erwerb preisgebundener Bücher dürfen Gutscheine nur verrech-

net werden, wenn dem Buchhändler schon bei Abgabe der Gutscheine 

eine entsprechende Gegenleistung zugeflossen ist. Ansonsten liege ein 

Verstoß gegen die Buchpreisbindung vor, so der Bundesgerichtshof 

(BGH). Unter diesem Aspekt sei eine Werbeaktion des Onlinehändlers 

Amazon unzulässig, entschied er auf eine Klage des Börsenvereins des 

Deutschen Buchhandels.

Die Beklagte verkauft über ihre Website www.amazon.de in Deutsch-

land preisgebundene Bücher. Über ihr so genanntes Trade-in-Pro-

gramm können Kunden gebrauchte Bücher verkaufen. Bei einer um die 

Jahreswende 2011/2012 durchgeführten Werbeaktion erhielten Kun-

den, die mindestens zwei Bücher gleichzeitig zum Ankauf eingereicht 

hatten, zusätzlich zum Ankaufspreis einen Gutschein über fünf Euro 

auf ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Dieser Gutschein konnte zum 

Erwerb beliebiger Produkte bei der Beklagten eingesetzt werden. Dazu 

zählte auch der Kauf neuer Bücher.

Der Kläger sieht in der Anrechnung der Gutscheine auf den Kauf preis-

gebundener Bücher einen Verstoß gegen die Buchpreisbindung. Das 

Landgericht hat die gegen Amazon gerichtete Unterlassungsklage 

abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat ihr stattgegeben, weil die Be-

klagte gegen §§ 3, 5 BuchPrG (Gesetz über die Preisbindung für Bü-

cher) verstoßen habe. Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg. 

Die Beklagte habe mit der beanstandeten Werbeaktion § 3 BuchPrG 

verletzt, weil sie Gutscheine, die zum Erwerb preisgebundener Bücher 

eingesetzt werden konnten, an Letztverbraucher ausgegeben habe, 

ohne dass ihr dafür eine entsprechende Gegenleistung der Kunden zu-

geflossen sei, so der BGH.

Der Zweck der Buchpreisbindung bestehe darin, durch Festsetzung ver-

bindlicher Preise beim Verkauf an Letztabnehmer ein umfangreiches, 

der breiten Öffentlichkeit zugängliches Buchangebot in einer großen 

Zahl von Verkaufsstellen zu sichern. Preisbindungsrechtlich zulässig 

seien Geschenkgutscheine, die Buchhandlungen verkaufen, und mit 

denen die Beschenkten Bücher erwerben können. In diesem Fall erhal-

te der Buchhändler durch den Gutscheinverkauf und eine eventuelle 

Zuzahlung des Beschenkten insgesamt den gebundenen Verkaufspreis 

für das Buch. Ein Verstoß gegen die Buchpreisbindung liege dagegen 

vor, wenn ein Händler beim An- oder Verkauf von Waren für den Kun-

den kostenlose Gutscheine ausgibt, die zum Erwerb preisgebundener 

Bücher benutzt werden können. Der Buchhändler erhalte dann im Er-

gebnis für das Buch ein geringeres Entgelt als den gebundenen Preis. 

Unerheblich sei, dass Gutscheinausgabe und Buchverkauf zwei selbst-
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ständige Rechtsgeschäfte darstellen und ein Bezug zwischen ihnen 

erst durch die Kaufentscheidung des Kunden hergestellt wird.

Bezugspunkt für die Prüfung eines Verstoßes gegen die Preisbindung 

ist laut BGH danach, ob das Vermögen des Buchhändlers beim Verkauf 

neuer Bücher in Höhe des gebundenen Preises vermehrt wird. Daran 

fehle es im Streitfall. Die Beklagte werde zwar durch den Kauf eines 

preisgebundenen Buches unter Anrechnung des Gutscheins von der 

Verpflichtung befreit, die sie gegenüber dem Kunden mit dem Gut-

schein beim Ankauf eines Buchs übernommen hat. Sie erhalte aber für 

den Verkauf des preisgebundenen Buches insgesamt nicht den gebun-

denen Preis, wenn ihr für den Gutschein keine entsprechende Gegen-

leistung zugeflossen sei.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 23.07.2015 – I ZR 83/14 – Gutscheinak-

tion beim Buchankauf

Winzer müssen in Onlineshops auf Sulfite in ihren 
Weinen hinweisen

Das Landgericht Trier hat einem Winzer verboten, im geschäftlichen 

Verkehr Kaufverträge über eBay anzubahnen, ohne auf enthaltene 

Sulfite (Konservierungsmittel) hinzuweisen. Für den Fall einer Zuwi-

derhandlung wurde dem Winzer ein Ordnungsgeld oder Ordnungshaft 

angedroht. Antragsteller war ein Verbraucherschutzverein, Antrags-

gegner ein Winzer aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Die Verpflichtung zur Kennzeichnung des Weines im Fernabsatz ergibt 

sich aus Art. 14 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 c) in Verbindung mit Anhang II 

Nr. 12 Lebensmittelinfo-Verordnung. Danach muss auf Schwefelstoffe 

oder Sulfite hingewiesen werden, wenn deren Konzentration in dem 

Lebensmittel mehr als 10 mg/kg oder 10 mg/l beträgt. Nach dem Vor-

trag des Antragstellers enthält aber jeder Wein aufgrund der natürli-

chen Gärung einen Sulfitgehalt von mehr als 10 mg/l.

Weitere Verfahren dieser Art sind beim Landgericht Trier in den Kam-

mern für Handelssachen bislang nicht anhängig.

Die Entscheidung erging in einem Einstweiligen Verfügungsverfahren 

ohne mündliche Verhandlung und ohne Anhörung des Antragsgegners. 

Der Antragsgegner kann gegen den Beschluss des Landgerichts Wi-

derspruch einzulegen, dies würde dazu führen, dass die Sache in einer 

mündlichen Verhandlung neu zu erörtern wäre.

LG Trier, Pressemitteilung vom 29.07.2015 zum Beschluss 7 HK O 

41/15 vom 08.07.2015

Neuausrichtung der Gründungs- und Mittelstands-
beratung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat am 21.07.2015 

Eckpunkte zur künftigen Förderung der Gründungs- und Mittelstands-

beratung vorgelegt. Damit werden die verschiedenen Programme des 

Bundes, die Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

bei der Inanspruchnahme von Beratungsdienstleistungen unterstüt-

zen, zu einer einheitlichen Förderung zusammengefasst. So erhalten 

diese einen besseren Zugang zu externem unternehmerischen Know-

how. Gerade für Menschen, die sich selbständig machen, sind eine 

gute Vorbereitung und Begleitung von unternehmerischen Richtungs-

entscheidungen essenziell. Professionelle Beratung unterstützt da-

bei, die Erfolgschancen von Gründungen wie auch die Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit bestehender Unternehmen zu steigern.

Vorbehaltlich der parlamentarischen Zustimmung zum Haushalt 2016 

stehen für das kommende Jahr 16 Mio. Euro aus Bundesmitteln für die 

Beratung zur Verfügung. Die aus dem Europäischen Sozialfonds kofi-

nanzierten Zuschüsse sind vor allem für kleine und finanziell nicht sehr 

starke Unternehmen in schwächer entwickelten Regionen von großer 

Bedeutung. Die Richtlinien der künftigen Förderung werden im Herbst 

veröffentlicht und zum 1. Januar 2016 in Kraft treten. Die neue Förde-

rung ersetzt die bisherige „Förderung unternehmerischen Know-hows“ 

sowie die Programme „Gründercoaching Deutschland“, „Turn-Around-

Beratung“ und „Runder Tisch“. Antragsberechtigt sind neu gegründete 

sowie bereits bestehende KMU sowie Freie Berufe im Sinne der EU-

Mittelstandsdefinition. Die Durchführung der neuen Beratungsförde-

rung übernimmt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.

Die Eckpunkte zur neuen Beratungsförderung finden Sie auf der Home-

page des BMWi.

BMWi, Pressemitteilung vom 21.07.2015


